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ZUSAMMENFASSUNG

In Deutschland kam es in letzter Zeit zu einer Häufung islamistischer 
Gewalttaten. Aufgrund dieser Ereignisse wurden wiederholt migrations- 
und sicherheitspolitische Debatten geführt. Vor diesem Hintergrund 
macht das hiesige Kurzgutachten eine empirische Bestandsaufnahme 
zum Thema Radikalisierung im Kontext von Migration, Flucht und Reli-
gion. Dafür wurden einerseits Daten des Forschungsprojekts EMRA 
(„Pfade zum Terrorismus: Empirische Testung eines umfassenden 
Modells der Radikalisierung in unterschiedlichen Phänomenbereichen“) 
re-analysiert und andererseits wurde eine systematische Literaturaus-
wertung durchgeführt.
Nur in wenigen Fällen hatten islamistisch radikalisierte Personen einen 
Fluchthintergrund. Der Flüchtlingsstatus weist zudem keinen statistisch 
bedeutsamen Zusammenhang mit dem Ausmaß der Radikalisierung 
auf. 

 �Generalverdächtigungen gegen Geflüchtete sind empirisch nicht 
haltbar. 

Islamistisch radikalisierte Personen haben besonders häufig einen Mig-
rationshintergrund der 2. Generation sowie der 1. Generation mit mehr 
als zwei Jahren Aufenthalt im Gastland. Ein Migrationshintergrund, 
insbesondere der 1. Generation, ist tendenziell auch mit einem höheren 
Radikalisierungsausmaß assoziiert. 
Psychosoziale Belastungen wie kulturelle Identitätskonflikte, wahrge-
nommener Bedeutungsverlust und Gefühle von Heimatlosigkeit, Krän-
kung und Diskriminierung sind ein bedeutsamer Treiber für eine radikale 
Entwicklung unter Personen mit Migrationshintergrund, insbesondere 
bei Migrant:innen der 1. Generation.
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  Sekundärpräventive Maßnahmen sollten auf Gruppen mit 
vulnerablen Lebensumständen ausgerichtet sein und konkret an 
deren biografi schen Realitäten und Bedürfnissen ansetzen und 
gesellschaftliche Teilhabe fördern, um psychosoziale Belastungen 
zu mindern und positive Teilhabeerfahrungen zu ermöglichen.

Muslimische Religiosität ist nicht per se ein Treiber für Radikalisierung, 
sondern es kommt auf die Ausprägung der religiösen Orientierung an. 
Individuelle Formen von Religiosität können als Schutzfaktor wirken, 
kollektive und insbesondere orthodoxe und fundamentalistische Reli-
giositätsmuster können radikale Einstellungen vorantreiben. Dies spielt 
speziell für Personen der 2. Generation eine größere Rolle.

  Aufklärungs- und Öff entlichkeitsarbeit sowie sicherheitsbehörd-
liche Maßnahmen müssen auch auf legalistische Gruppierungen 
ausgerichtet sein, da diese gezielt die Religiosität der Menschen 
im Zusammenspiel mit Opfernarrativen und gesellschaftlichen 
Missständen politisch-ideologisch instrumentalisieren. Mehr 
Zusammenarbeit mit Moscheegemeinden wäre dabei sinnvoll.

Unter Muslim:innen und Migrant:innen in Deutschland sind keine syste-
matisch erhöhten Raten an Demokratieferne nachzuweisen. Im Gegen-
teil kann bei diesen Gruppen sogar teilweise eine höhere Demokratien-
ähe im Vergleich zur Gesamtbevölkerung festgestellt werden.

  Pauschalisierende Zuschreibungen gegenüber Muslim:innen 
allgemein sind nicht nur empirisch unbegründet, sondern auch 
kontraproduktiv: Sie können stigmatisierend wirken und auf diese 
Weise selbst zur Radikalisierungsdynamik beitragen.

  Eine enge Zusammenarbeit zwischen Präventionsakteur:innen 
und -partner:innen, Sicherheitsbehörden und der Wissenschaft ist 
essenziell, um Maßnahmen passgenau auszurichten und auf 
neue Entwicklungen reagieren zu können.
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EINLEITUNG

In den letzten Jahren kam es in Deutschland zu einer Häufung  
islamistischer Gewalttaten. Die Anschläge von Mannheim, Solingen, 
Linz am Rhein und München im Jahr 2024 sowie weitere Taten in 
Berlin, München und zuletzt Bielefeld im Jahr 2025 deuten auf eine 
anhaltende sicherheitspolitische Bedrohung durch ideologisch moti-
vierte Einzeltäter:innen hin (Kampf & Koopmann 2025).1 Besonders 
der Messeranschlag auf dem Stadtfest in Solingen am 23. August 2024 
markierte einen sicherheitspolitischen Einschnitt. Ein 26-jähriger Syrer 
tötete dabei drei Menschen und verletzte acht weitere, vier davon  
lebensgefährlich. Bereits am Folgetag bekannte sich die Terror- 
organisation „Islamischer Staat“ zu der Tat, erstmals seit dem Anschlag 
auf dem Berliner Breitscheidplatz im Jahr 2016 (Bewarder & Mussawy 
2025; Cadenbach & Kampf 2025).

Ähnlich wie damals löste auch der Anschlag von Solingen eine breite 
gesellschaftliche und politische Debatte über den Umgang mit islamis-
tischer Radikalisierung in Deutschland aus. Als unmittelbare Reaktion 
auf die Tat verabschiedete die Bundesregierung ein umfassendes 
sicherheitspolitisches Maßnahmenpaket, das unter anderem Verschär-
fungen im Asyl-, Aufenthalts- und Waffenrecht beinhaltete (Deutscher 

1 � In sicherheitspolitischen Fachdebatten wird vereinzelt auch der Verdacht geäußert, dass 
solche Anschläge gezielt durch ausländische Akteur:innen instrumentalisiert werden 
könnten, etwa im Rahmen hybrider Einflussoperationen durch Russland. So prüfen 
deutsche Nachrichtendienste seit dem Bundestagswahlkampf 2025, ob einzelne Angriffe 
durch sogenannte „Second-Hand-Agents“ forciert wurden, um gesellschaftliche Polaris-
ierung und fremdenfeindliche Stimmungen zu verstärken (Rothwell 2025). Bisher liegen 
hierfür jedoch keine gesicherten Belege vor.
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Bundestag 2024). In den Wochen und Monaten nach dem Anschlag 
dominierten migrations- und sicherheitspolitische Fragen den 
Bundestagswahlkampf 2025 (siehe auch Al-Gaddooa et al. 2025; 
Angeli 2025). Auch in Umfragen aus dem Frühjahr wurde Migration von 
den Befragten häufi ger als jedes andere Thema als das derzeit wichtigste 
politische Problem benannt. Bemerkenswert ist die ambivalente Grund-
haltung vieler Bürger:innen. Einerseits wird Deutschland ganz selbst-
verständlich als Einwanderungsgesellschaft akzeptiert, andererseits tritt 
insbesondere nach sicherheitsrelevanten Ereignissen eine deutliche 
Problematisierung von Migration in den Vordergrund (Ziller 2025).

Die starke öff entliche und politische Fokussierung auf Migration und 
Islamismus in den vergangenen Monaten refl ektiert tief verankerte 
Narrative, die bereits seit der Flüchtlingskrise 2015 das gesellschaft-
liche Klima beeinfl ussen. Die Vorstellung, dass Menschen mit Migrati-
ons- und vor allem muslimischem Hintergrund ein erhöhtes Radikalisie-
rungspotenzial aufweisen, hat sich seither in politischen Debatten und 
medialen Diskursen verfestigt. Insbesondere drei Vorstellungen prägen 
diesen Diskurs: Erstens, dass Menschen mit Flucht- und Migrationshin-
tergrund – womöglich durch entsprechende Erlebnisse in ihren 
Biografi en – ein erhöhtes Risiko für Radikalisierung tragen. Zweitens, 
dass Menschen mit muslimischem Hintergrund grundsätzlich anfälliger 
für islamistische Radikalisierung sind. Und drittens, dass demokratie-
ferne Einstellungen unter Personen mit Flucht- und Migrationshinter-
grund und Personen muslimischen Glaubens verbreiteter sind als in der 
deutschen Mehrheitsgesellschaft.

Diese Thesen dienen vielfach als implizite Legitimationsgrundlage für 
verschiedene politische und gesellschaftliche Forderungen und Maß-
nahmen. Doch auf welcher wissenschaftlichen Erkenntnislage basieren 
diese Annahmen? Dieses Kurzgutachten dient dazu, diesen Kennt-
nisstand systematisch aufzuarbeiten: einerseits durch eine Literatur-
recherche über die aktuelle Forschungslage und andererseits durch 
eine Re-Analyse eines umfangreichen Datensatzes, der radikalisierte 
Akteur:innen erfasste.
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Radikalisierung ist ein komplexes Phänomen, über dessen Konzeptu-
alisierung häufi g diskutiert wird. Konsens besteht jedoch darüber, dass 
es durch drei Kernelemente gekennzeichnet ist: Radikalisierung ist in 
aller Regel (1) ein gradueller Prozess, der dazu führt, dass Menschen 
(2) in ein extremistisches Glaubenssystem sozialisiert werden. Dieses 
Glaubenssystem schaff t (3) die Grundlage dafür, Gewalt anzuwenden 
– auch wenn dies nicht zwangsläufi g geschieht (Hafez & Mullins 2015). 
Eine andere Defi nition, die den Zweck der radikalen Gewalt noch stärker 
in den Mittelpunkt rückt, lautet wie folgt: Radikalisierung ist der Pro-
zess, bei dem Menschen zunehmend motiviert werden, Gewalt gegen 
Mitglieder einer anderen Gruppe oder gegen symbolische Feindbilder 
einzusetzen, um dadurch Verhaltensänderungen zu bewirken oder 
politische Ziele zu erreichen (Doosje et al. 2016).

Ein radikales Glaubenssystem und entsprechende Handlungen gehen 
zwar oft Hand in Hand, treten aber nicht zwangsläufi g gemeinsam auf. 
Die meisten Menschen, die radikale Ideen vertreten oder sogar Gewalt 
für eine bestimmte Sache rechtfertigen, werden nicht automatisch zu 
Terrorist:innen (Borum 2011). Man kann Radikalisierung insofern nicht 
als „Förderband“ verstehen, das in letzter Konsequenz immer zum Ein-
satz von politisch motivierter Gewalt führt.

Dieser Aspekt wird im sogenannten Pyramidenmodell (McCauley & 
Moskalenko 2017) deutlich, das einen Fokus auf islamistische Radika-
lisierung legt. Demnach existieren zwei Pyramiden der Radikalisierung: 
eine Meinungs- und eine Handlungspyramide. Auf dem Boden der 
Meinungspyramide befi nden sich Menschen, die sich nicht für politi-
sche Ziele interessieren, die sogenannten Neutralen. Darauf folgen 
Sympathisant:innen, die an eine Sache glauben, aber noch keine 
Gewalt dafür rechtfertigen. Weiter oben stehen jene, die Gewalt als 
Mittel zur Zielerreichung rechtfertigen. An der Spitze der Meinungs-
pyramide sind schließlich diejenigen, die glauben, dass sie moralisch 
verpfl ichtet sind, gewalttätig zu handeln, um ihre politischen Ziele zu 
erreichen – die sogenannten moralisch Verpfl ichteten. Die Handlungs-
pyramide ist ähnlich aufgebaut: Unten befi nden sich Menschen, die 
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keine politischen Aktionen unternehmen, sogenannte Inaktive. Darauf 
folgen Aktivist:innen, die legale Maßnahmen für ein bestimmtes Ziel 
ergreifen. Weiter oben sind Radikale zu verorten, die auch illegale Aktio-
nen für ein bestimmtes Ziel durchführen. Ganz oben stehen schließ-
lich Terrorist:innen, die sich an illegalen Aktionen beteiligen, bei denen 
auch Zivilist:innen Schaden nehmen können. Die beiden Pyramiden 
sind nicht als stufenweises Modell zu verstehen: Menschen können 
innerhalb des Radikalisierungsprozesses Ebenen überspringen und 
sich auch innerhalb sowie zwischen den Pyramiden flexibel bewegen. 
Obwohl die Übergänge zwischen diesen Clustern in realen Fällen 
sicherlich fließend sein können und das Modell damit etwas künstliche 
Ebenen einzieht, übermittelt es die wichtige Aussage, dass  
Radikalisierung nicht zwangsläufig im Terrorismus endet.

Über die Frage, wie sich Menschen radikalisieren, wurden vielfach  
Modelle entwickelt (z. B. das „Staircase to Terrorism“-Modell, Moghad-
dam 2005, die „Three Pillars of Radicalization“, Kruglanski et al. 2019, 
oder das „Comprehensive Model of Radicalization“, Pfundmair et al. 
2022). Eine neuere Entwicklung in der Radikalisierungsforschung sind 
meta-analytische Ansätze, um eine ganze Reihe von Risiko- 
faktoren der Radikalisierung mit statistischen Mitteln zu identifizieren 
(z. B. Wolfowicz et al. 2020). Aus diesen Arbeiten wird deutlich, dass 
sich Menschen nicht aufgrund einer einzelnen Ursache radikalisieren. 
Radikalisierung entsteht vielmehr aus einem Cocktail verschiedenster 
Faktoren. Die Faktoren Migration, Flucht und Religion sollen im Folgen-
den in den Fokus genommen werden.
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RADIKALISIERUNG  
IM KONTEXT  
VON MIGRATION,  
FLUCHT UND  
RELIGION
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Das Ziel dieses Kurzgutachtens ist es, den Forschungsstand zu Radi-
kalisierung im Kontext von Migration, Flucht und Religion systematisch 
abzubilden. Dabei sollen insbesondere vier Fragen adressiert werden 
(s. Abb. 1):

  Gibt es eine erhöhte Prävalenz von Flucht- und Migrations-
erfahrungen unter islamistisch radikalisierten Personen?

  Welche Rolle spielen mit Flucht- und Migrationshintergrund 
assoziierte Erfahrungen (wie Traumata und Diskriminierung) bei 
islamistisch radikalisierten Personen?

  Welche Rolle spielt (muslimische) Religiosität für islamistische 
Radikalisierung?

  Wie verbreitet sind menschenfeindliche und demokratieferne 
Einstellungen unter Menschen mit Fluchterfahrungen und 
Migrationshintergrund aus muslimisch geprägten Ländern 
allgemein?

Abbildung 1: Fragestellungen des Kurzgutachtens als Mediationsmodell

Um die genannten Fragen zu beantworten, wurden zwei Zugänge 
gewählt: Einerseits wurden wissenschaftliche Datenbanken durchsucht 
und Berichte renommierter Institutionen und Organisationen analysiert, 
um den Status quo des aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstandes 
aufzuarbeiten. Andererseits wurde das Forschungsprojekt EMRA nach 
den hier skizzierten Fragestellungen neu ausgewertet.
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Das Projekt EMRA („Pfade zum Terrorismus: Empirische Testung eines 
umfassenden Modells der Radikalisierung in unterschiedlichen Phä-
nomenbereichen“) wurde von 2022 bis 2024 durchgeführt (Pfundmair 
2024; Pfundmair et al. 2025). Dieses Projekt zielte darauf ab, Radikali-
sierung in verschiedenen Phänomenbereichen zu untersuchen. Dazu 
wurden Archivdaten von radikalisierten Akteur:innen in unterschied-
lichen Phasen der Radikalisierung codiert.

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick zur Methodologie von EMRA 
skizziert werden: (Für detailliertere Informationen zur Methodologie sei 
auf die bestehenden Veröff entlichungen zum Projekt verwiesen.)

  Die Aspekte, nach denen die radikalisierten Akteur:innen bewertet 
wurden, waren zahlreiche Variablen, die aus Theorie, vergangenen 
Befunden und Praxiserfahrungen entnommen wurden, um den 
Radikalisierungsprozess so umfassend wie möglich zu untersu-
chen. Dabei handelte es sich beispielsweise um soziodemo-gra-
phische Variablen wie Bildung und Migrationshintergrund, aber 
auch um psychologische wie das Bedürfnis nach Signifi kanz oder 
das Vorhandensein von Gruppenprozessen.

  Nicht alle Variablen, die untersucht wurden, konnten auch bei allen 
Fällen codiert werden; für manche Aspekte lagen nicht aus-
reichend Informationen vor. In diesen Fällen wurde jeweils ein 
sogenanntes „Missing“ codiert. Dies bildet sich auch im hiesigen 
Kurzgutachten ab: Wenn die Fallzahl nicht der bekannten Anzahl 
der Teilstichprobe entspricht oder auch addierte Werte nicht 
100 Prozent ergeben, ist von einem oder mehreren Missings 
auszugehen.

  Um verschiedene Phasen des Radikalisierungsprozesses 
darzustellen, wurden zwei unterschiedliche Quellen genutzt: 
einerseits Daten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die 
eine sich entwickelnde Radikalisierung abbildeten (Stichprobe 1), 
und andererseits öff entlich zugängliche Quellen, insbesondere 
Zeitungsartikel über radikalisierte Akteur:innen, die einen eher 
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abgeschlossenen Radikalisierungsprozess abbildeten (Stichprobe 
2). Die codierten Fälle aus Stichprobe 1 enthielten jeweils 
durchschnittlich 48 Aktenstücke; die Fälle aus Stichprobe 2 
enthielten jeweils zwischen sechs und acht verschiedene Artikel 
mit mindestens einer exklusiven Information.2 

 �Bei Stichprobe 1 handelte es sich, entsprechend dem Fokus des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz, ausschließlich um Fälle aus 
Deutschland; für Stichprobe 2 wurden ausschließlich Fälle aus 
westlichen Kulturkreisen (insbesondere Westeuropa,  
Nordamerika) einbezogen.

 �In EMRA wurden radikalisierte Akteur:innen der fünf großen 
Phänomenbereiche (basierend auf Doosje et al. 2016) untersucht: 
Rechtsextremismus, Linksextremismus, religiös motivierter 
Extremismus, ethnisch-nationalistisch motivierter Extremismus 
und Single Issues (z. B. für Einzelthemen wie Klima oder Tier-
schutz). In der Re-Analyse für das hiesige Kurzgutachten werden 
jedoch nur islamistische Akteur:innen untersucht  
(Stichprobe 1: n = 31; Stichprobe 2: n = 60). Diese entstammten 
primär dem Jahrzehnt 2011–2020 (Stichprobe 1: n1991–2000 = 
2, n2001–2010 = 3, n2011–2020 = 24, n2021–heute = 2; Stich-
probe 2: n2001–2010 = 9, n2011–2020 = 46, n2021–heute = 5).

Die Folgekapitel sind so aufgebaut, dass sich zunächst eine Zusam-
menschau der Literatur und sodann Befunde aus Projekt EMRA finden, 
bevor die Erkenntnisse in einem Zwischenfazit zusammengeführt 
werden. Die Infoboxen, die sich am Ende der jeweiligen Kapitel finden, 
präsentieren die eruierten Ergebnisse in aller Kürze.

2   An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Sekundärdaten, die das Projekt EMRA verarbe-
itete, nur die Aspekte der radikalisierten Akteur:innen erfassten, die insbesondere nach 
außen hin sichtbar waren bzw. anderweitig eruiert werden konnten. Damit sind einerseits 
Missings, wie oben beschrieben, einzupreisen; andererseits kann nicht in jedem Fall 
ausgeschlossen werden, dass die Daten implizite Theorien der Sachbearbeiter:innen oder 
Reporter:innen abbilden. Da jedoch ein Vielfaches an Informationen eingeholt wurde (sow-
ohl im Hinblick auf die Anzahl der Aktenstücke für Stichprobe 1 bzw. die definierte Mindestan-
zahl an Artikeln für Stichprobe 2 als auch die Anzahl an Akteur:innen per se), nehmen wir an, 
dass sich mögliche subjektive Verzerrungen größtenteils ausmitteln konnten. Nichtsdesto-
trotz sind die vorliegenden Daten als eine Annäherung an die wahren Werte zu verstehen.
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2.1 PRÄVALENZ

2.1.1 
ERKENNTNISSE AUS 
DER LITERATUR  

Die Verbreitung von Migrations- und Fluchterfahrungen in der deut-
schen Bevölkerung ist durch amtliche Statistiken gut dokumentiert. 
Im Jahr 2024 lebten laut Angaben des Statistischen Bundesamts 
(2025) rund 21,2 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte 
in Deutschland, was etwa 25,6 Prozent der Gesamtbevölkerung 
entspricht. Die zugrunde liegende Defi nition umfasst sowohl selbst 
eingewanderte Personen (1. Generation) als auch ihre in Deutschland 
geborenen Kinder, sofern beide Elternteile eingewandert sind 
(2. Generation). Personen mit nur einem eingewanderten Elternteil 
(weitere 4,1 Millionen) werden dabei nicht einbezogen. Die Gruppe der 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte schließt sowohl Erwerbs-
migrant:innen als auch Gefl üchtete ein. Letztere stellten seit 2015 
den größten Zuwanderungsanteil. Zum Stichtag 31.12.2024 lebten in 
Deutschland rund 1,6 Millionen Personen, 
die aus humanitären Gründen Schutz 
erhalten hatten oder für die ein Abschie-
beverbot gilt. Dazu kamen weitere 1,2 
Millionen Gefl üchtete aus der Ukraine 
(Deutscher Bundestag 2025).

Gibt es eine erhöhte 
Prävalenz von Flucht- und 
Migrationserfahrungen 
unter islamistisch radi-
kalisierten Personen?
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Auch das sogenannte islamistische Personenpotenzial wird von Sicher-
heitsbehörden regelmäßig quantifiziert. Der Verfassungsschutzbericht 
für das Jahr 2024 nennt ein Gesamtpotenzial von 28.280 Personen im 
Bereich Islamismus, davon 9.540 mit gewaltorientierter Ausrichtung 
(Bundesamt für Verfassungsschutz 2025). Während der Verfassungs-
schutzbericht das Personenpotenzial hinsichtlich einzelner extremis-
tischer Gruppierungen aufschlüsselt, enthalten die Berichte keine 
systematischen Angaben zur Staatsangehörigkeit, zur Herkunft oder zu 
Migrationsbiografien der erfassten Personen. Im Verfassungsschutz-
bericht des Landes Nordrhein-Westfalen wird jedoch auf die auffällige 
Häufung von Personen mit Migrationshintergrund in salafistischen 
Strukturen hingewiesen, ohne diese quantitativ zu belegen (Ministerium 
des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 2025).

In der politischen und öffentlichen Debatte ist die Annahme weit  
verbreitet, dass islamistisch radikalisierte Personen mehrheitlich einen 
Migrationshintergrund aufweisen, sei es als Zugewanderte der  
1. Generation, als Teil der sogenannten 1,5-Generation (im Ausland 
geboren, aber in Deutschland sozialisiert) oder der 2. Generation.  
Systematische Befunde zur Verbreitung von Migrationsbiografien in 
islamistisch radikalisierten Milieus liegen jedoch kaum vor (Neitzert et al. 
2024). Einzelne Datenpunkte lassen jedoch gewisse Rückschlüsse zu:

So zeigen parlamentarisch veröffentlichte Zahlen des Generalbundes- 
anwalts zu islamismusbezogenen Ermittlungsverfahren zwischen 
2015 und 2018 einen hohen Anteil nicht deutscher oder doppelt 
staatsangehöriger Tatverdächtiger: 68.1 Prozent im Jahr 2015, 78.3 
Prozent im Jahr 2016 und jeweils rund 96 Prozent in den Jahren 2017 
und 2018 (Deutscher Bundestag 2018). Diese Daten deuten auf 
eine überproportionale Beteiligung von Personen mit (vermutetem) 
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Migrationshintergrund hin, insbesondere aus Krisenregionen wie Syrien 
oder Afghanistan. Jedoch bestehen erhebliche methodische Ein-
schränkungen: Staatsangehörigkeit ist kein hinreichender Indikator für 
Migrations- oder Fluchterfahrung, und weitere biografi sche Faktoren, 
die auf solche Eigenschaften schließen können, wurden nicht geson-
dert ausgewiesen. Außerdem beziehen sich die Zahlen auf Ermittlungs-
verfahren, nicht auf rechtskräftige Verurteilungen, wodurch die tatsäch-
liche Radikalisierungshäufi gkeit vage bleibt.

Einen detaillierteren Einblick erlaubt die Betrachtung sogenannter 
Foreign Terrorist Fighters (FTF), also Personen, die sich aus Deutsch-
land dem sogenannten „Islamischen Staat“ in Syrien oder dem Irak 
anschlossen. Nach Angaben des Bundeskriminalamts hatten bis Mitte 
2016 rund 81 Prozent (633 von 784) dieser ausgereisten Personen 
einen Migrationshintergrund (Bundeskriminalamt & Bundesamt für 
Verfassungsschutz, Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum 
gegen Extremismus 2016). Auch in einer empirischen Untersuchung 
von Reynolds und Hafez (2019) auf Basis von 99 deutschen FTF-
Fällen zeigte sich, dass die Mehrheit der Betroff enen entweder selbst 
eingewandert oder Kinder von Eingewanderten war. Nur 13 Personen 
ohne Migrationshintergrund wurden identifi ziert. Eine internationale Ver-
gleichsstudie von Dawson (2021) bestätigt insgesamt, dass Personen 
mit Migrationshintergrund bei den Ausreisenden zum sogenannten 
„Islamischen Staat“ überrepräsentiert sind, verweist aber zugleich auf 
die Unzuverlässigkeit des Faktors Staatsangehörigkeit als Indikator 
für Radikalisierungsgefahr. Auch wenn diese Befunde die These einer 
erhöhten Prävalenz von Migrationsbiografi en unter radikalisierten 
Islamisten stützen, bleibt die Aussagekraft begrenzt, da es sich um eine 
spezifi sche Teilpopulation innerhalb des Islamismus-Spektrums – 
nämlich Personen, die ausgereist sind – handelt.
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Den verbreiteten Annahmen über einen engen Zusammenhang 
zwischen Migrationsgeschichte und islamistischer Radikalisierung 
steht jedoch auch ein gegenläufiger Befund aus der Praxis gegenüber. 
Unter den Klient:innen der Ausstiegsberatung des Beratungsnetzwerks 
„Grenzgänger“ hatten nur 20 Prozent einen Migrationshintergrund  
(Neitzert et al. 2024). Dieses Ergebnis deutet eine heterogenere 
Zusammensetzung radikalisierter Personen an, bildet aber selbst- 
verständlich auch nur einen Teil der Akteur:innen ab.

Der Zusammenhang zwischen Migrationsgeschichte und islamistischer 
Radikalisierung wird in politischen und öffentlichen Diskursen häufig als 
gegeben vorausgesetzt, lässt sich auf Basis der bisherigen Forschung 
jedoch nur begrenzt empirisch untermauern: Es existieren hierzu nur 
wenige Studien, wobei die Mehrzahl auf eine auffällige Präsenz von Per-
sonen mit Migrationshintergrund in bestimmten radikalisierten Gruppen 
hinweist. Allerdings bleiben diese Befunde methodisch uneinheitlich, 
fragmentarisch und oft nicht vergleichbar. Entsprechend erlauben die 
bislang verfügbaren Daten keine belastbaren Aussagen zur  
tatsächlichen Prävalenz von Flucht- bzw. Migrationserfahrungen bei  
islamistischer Radikalisierung.
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PERSONEN MIT 
MIGRATIONS-
HINTERGRUND 
SIND UNTER 
ISLAMISTISCH 
RADIKALI-
SIERTEN ÜBER-
REPRÄSENTIERT, 
NICHT JEDOCH 
PERSONEN MIT 
FLÜCHTLINGS-
STATUS.
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2.1.2	  
ERKENNTNISSE AUS  
PROJEKT EMRA  

3   An dieser Stelle wird der allgemeine Begriff „Gastland“ verwendet und nicht das jeweilige 
Land genannt, in das die Akteur:innen migriert waren, da es sich in Stichprobe 2 – je nach 
Fall – um verschiedene Staatsgebiete handelt. Der Begriff „Gastland“ ist der Akkulturations-
forschung („host culture“) entlehnt, kann allerdings in seiner Passung, insbesondere nach 
mehrjähriger Migration, kritisiert werden.

Häufigkeiten

Ein etwas deutlicheres Bild ergeben die Befunde aus Projekt EMRA. 
Die Prävalenz von Personen mit Migrationshintergrund war in beiden 
untersuchten Stichproben hoch: In Stichprobe 1 gab es keine Person 
ohne Migrationshintergrund; 32.3 Prozent waren Migrant:innen in 2. 
Generation – d. h. Personen, bei denen bereits die Elterngeneration 
nach Deutschland ausgewandert war (n = 10), 58.1 Prozent waren 
Migrant:innen der 1. Generation, die bereits mehr als zwei Jahre in 
Deutschland lebten (n = 18), und 9.7 Prozent Migrant:innen der 1. 
Generation, die weniger als zwei Jahre in Deutschland lebten (n = 3). In 
Stichprobe 2 waren 15.0 Prozent der Personen ohne Migrationshinter-
grund (n = 9); 43.3 Prozent waren Migrant:innen der 2. Generation (n = 
26), 40.0 Prozent Migrant:innen der 1. Generation, die schon mehr als 
zwei Jahre im Gastland  lebten (n = 24), und 1.7 Prozent Migrant:innen 
der 1. Generation, die weniger als zwei Jahre im Gastland3 lebten (n = 
1). Das heißt, mehrheitlich zeigte sich unter islamistischen Akteur:innen 
sowohl ein Migrationshintergrund der 2. Generation als auch ein Migra-
tionshintergrund der 1. Generation, bei dem die untersuchten Akteur:in-
nen bereits länger im Gastland lebten (s. Abb. 2).
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Die Herkunftsländer der Migrant:innen der 1. Generation waren recht 
unterschiedlich: Die Akteur:innen aus Stichprobe 1 kamen aus der 
Türkei (n = 6), aus Syrien (n = 4), Ägypten und dem Libanon (je n = 2) 
sowie aus Afghanistan, Algerien, Aserbaidschan, dem Iran, der Rus-
sischen Föderation, Serbien und Tunesien (je n = 1). Die Akteur:innen 
aus Stichprobe 2 kamen aus Marokko (n = 5), dem Irak (n = 3), Alge-
rien, Syrien und Tunesien (je n = 2) sowie Ägypten, dem Gazastreifen, 
dem Iran, Jamaika, dem Jemen, dem Kosovo, Kuwait, dem Libanon, 
Pakistan, Saudi-Arabien und dem Sudan (je n = 1).
Ein Flüchtlingsstatus war nicht vorherrschend (kein Flüchtlingsstatus: 
Stichprobe 1: 74.2 Prozent, n = 23; Stichprobe 2: 91.7 Prozent, n = 55), 
wenn auch in einigen Fällen vorhanden (mit Flüchtlingsstatus: Stich-
probe 1: 22.6 Prozent, n = 7; Stichprobe 2: 8.3 Prozent, n = 5), siehe 
Abb. 2. Dies korrespondiert mit dem vorab skizzierten Bild, dass es sich 
bei den islamistischen Akteur:innen primär um Personen handelte, die 
schon längere Zeit migriert waren bzw. bei denen bereits die Generation 
der Eltern eingewandert war.
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Abbildung 2: Häufigkeitsverteilung des Migrationshintergrundes
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Soziodemographische Muster

Das soziografi sche Muster der islamistischen Akteur:innen stellte sich 
als recht divers dar, siehe Tab. 1 für Stichprobe 1 und Tab. 2 für Stich-
probe 2. Aufgrund der geringen Zellenzahl wurde keine Inferenzstatistik 
berechnet, um zu prüfen, ob mögliche Unterschiede zwischen Perso-
nen mit und ohne Migrationshintergrund statistisch bedeutsam sind. 
Deskriptiv zeigten sich jedoch keine durchgängigen Muster, die auf ein 
bestimmtes Profi l von islamistischen Akteur:innen mit oder ohne Migra-
tionshintergrund schließen ließen.

Zusammenhänge zwischen Migrationshintergrund und Radi-
kalisierungsausmaß sowie Outcome der radikalen Entwicklung

Um zu erfassen, ob ein Migrationshintergrund Einfl uss auf das Ausmaß 
der Radikalisierung hatte, wurden vergleichende Analysen gerechnet. 
Es sei angemerkt, dass die Gruppe von Personen der 1. Generation, die 
weniger als zwei Jahre im Gastland lebten, zu klein war, um aussage-
kräftige Befunde produzieren zu können, und deswegen nicht in die 
folgenden Analysen aufgenommen wurde.
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Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung des Flüchtlingsstatus
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In Stichprobe 1 wurden Personen mit einem Migrationshintergrund der 
2. Generation mit Personen mit einem Migrationshintergrund der 1. 
Generation mit mehr als zwei Jahren Aufenthaltsdauer in Deutschland 
miteinander verglichen. Obwohl letztere Gruppe deskriptiv ein etwas 
höheres Ausmaß an Radikalisierung zeigte (M = 6.29, SD = 2.37) 
als erstere (M = 6.12, SD = 2.75), war dieser Unterschied statistisch 
nicht bedeutsam, t(26) = -0.17, p = .865, d = -.07. In Stichprobe 2 
wurden Personen ohne Migrationshintergrund, Personen mit einem 
Migrationshintergrund der 2. Generation und Personen mit einem 
Migrationshintergrund der 1. Generation, die länger als zwei Jahre im 
Gastland lebten, miteinander verglichen. Hier zeigte sich ein ähnliches 
Bild: Deskriptiv hatten zwar Personen ohne Migrationshintergrund das 
geringste Radikalisierungsausmaß vorzuweisen (M = 8.26, SD = 1.05), 
Personen der 2. Generation ein mittleres (M = 8.45, SD = 2.21) und 
Personen der 1. Generation mit mehr als zwei Jahren Aufenthaltsdauer 
das höchste (M = 9.03, SD = 1.08). Jedoch war dieser Unterschied sta-
tistisch nicht bedeutsam, F(2,56) = 1.04, p = .362, χp² = .04. Insofern 
ist der Migrationshintergrund zwar in Tendenzen, aber nicht statistisch 
bedeutsam mit dem Ausmaß von Radikalisierung verknüpft.
Zudem wurde untersucht, ob ein Migrationshintergrund mit dem Out-
come einer radikalen Entwicklung assoziiert war. Als Outcome wurden 
bloße extremistische Einstellungen von extremistischen Intentionen 
und diese wiederum von tatsächlichem gewalttätigem Verhalten für die 
Ideologie unterschieden.

In der ersten Stichprobe ergaben sich keine signifi kanten Zusammen-
hänge zwischen einem Migrationshintergrund der 2. Generation bzw. 
einem Migrationshintergrund der 1. Generation mit mehr als zwei 
Jahren Aufenthaltsdauer auf der einen Seite und einer extremistischen 
Einstellung, extremistischen Intentionen und Verhaltensweisen auf der 
anderen Seite, χ²(2) = 0.24, p = .886 (s. Abb. 4). (Hier sei darauf hinge-
wiesen, dass in dieser Analyse keine Diff erenzierung zu Personen ohne 
Migrationshintergrund möglich war.) In der zweiten Stichprobe wurden 
signifi kante Zusammenhänge sichtbar, χ²(4) = 16.93, p = .002. Hier 
waren es insbesondere die Personen mit einem Migrationshintergrund 
der 2. Generation und Personen der 1. Generation, die mehr als zwei 
Jahre im Gastland lebten, die mehr extremistische Verhaltensweisen 
zeigten als Personen ohne Migrationshintergrund (s. Abb. 4).
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Tabelle 1: Soziodemografisches Profil der islamistischen Akteur:innen aus 
Stichprobe 1: Angabe der Mittelwerte (Alter) und Häufigkeiten (Geschlecht, 
höchster Schulabschluss, Familienstand), aufgeteilt nach Migrationsstatus

Kein  
Migrations- 
hintergrund

Migrations- 
hintergrund der 
2. Generation

Migrations- 
hintergrund der 
1. Generation  
(> 2 Jahre)

Migrations- 
hintergrund der 
1. Generation  
(< 2 Jahre)

Alter (in Jahren)

Erstmaliges Auffällig-
werden im Kontext der 
islamistischen Ideologie

26.40 33.22 31.33

Geschlecht

Männlich 10 16 3

Weiblich 0 2 0

Höchster  
Schulabschluss

Keiner 2 3 0

Haupt-/Sonder-/Förder-/ 
Mittelschulabschluss

1 1 0

Realschulabschluss 0 1 0

Abitur/Fachhoch- 
schulreife

1 4 0

Hochschulabschluss 3 1 1

Familienstand

Ledig ohne Partner/in 1 0 0

Ledig unbekannt 3 3 0

Verheiratet 6 12 3
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Tabelle 2: Soziodemografisches Profil der islamistischen Akteur:innen aus 
Stichprobe 2: Angabe der Mittelwerte (Alter) und Häufigkeiten (Geschlecht, 
höchster Schulabschluss, Familienstand), aufgeteilt nach Migrationsstatus

Kein  
Migrations- 
hintergrund

Migrations- 
hintergrund der 
2. Generation

Migrations- 
hintergrund der 
1. Generation  
(> 2 Jahre)

Migrations- 
hintergrund der 
1. Generation  
(< 2 Jahre)

Alter (in Jahren)

Erstmaliges Auffällig-
werden im Kontext der 
islamistischen Ideologie

24.29 24.00 24.11 28.00

Geschlecht

Männlich 5 22 24 1

Weiblich 4 4 0 0

Höchster  
Schulabschluss

Keiner 0 0 1 0

Haupt-/Sonder-/Förder-/ 
Mittelschulabschluss

0 3 0 0

Realschulabschluss 1 1 1 0

Abitur/Fachhoch- 
schulreife

2 8 5 1

Hochschulabschluss 2 0 2 0

Familienstand

Ledig ohne Partner/in 0 8 6

Ledig mit Partner/in 0 1 1

Ledig unbekannt 0 1 1

Verheiratet 6 8 7

Verwitwet 1 1 1
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Abbildung 4: Häufigkeiten von extremistischer Einstellung, Intention und 
extremistischen Verhaltensweisen, aufgeteilt nach Migrationsstatus
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Zusammenhänge zwischen Flüchtlingsstatus und Radikalisierungs-
ausmaß sowie Outcome der radikalen Entwicklung

Wir untersuchten in weiteren Analysen, ob der Flüchtlingsstatus einen 
Einfl uss auf das Ausmaß der Radikalisierung hatte. In beiden Stich-
proben zeigte sich dasselbe Muster: Islamistische Akteur:innen mit 
Flüchtlingsstatus wiesen deskriptiv ein weniger hohes Radikalisierungs-
ausmaß auf (Stichprobe 1: M = 5.57, SD = 2.80; Stichprobe 2: M = 
8.40, SD = 1.52) als islamistische Akteur:innen ohne Flüchtlingsstatus 
(Stichprobe 1: M = 6.46, SD = 2.48; Stichprobe 2: M = 8.67, SD = 1.69). 
Allerdings war dieser Unterschied statistisch nicht bedeutsam, Stich-
probe 1: t(28) = 0.81, p = .425, d = -.51, Stichprobe 2: t(58) = 0.35, p = 
.729, d = -.75.

Dasselbe Ergebnis zeigte sich bei der Frage, ob ein Flüchtlingsstatus 
Zusammenhänge mit dem Outcome einer radikalen Entwicklung auf-
wies. Weder in Stichprobe 1 (χ²(2) = 1.40, p = .498) noch in Stichprobe 
2 (χ²(2) = 1.23, p = .540) wurden signifi kante Zusammenhänge off en-
kundig. Zu diesen Befunden sei jedoch angemerkt, dass nur wenige 
Personen mit Flüchtlingsstatus codiert wurden. Insofern müssen die 
Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden.

2.1.3 ZWISCHENFAZIT 
ZUR PRÄVALENZ  

In der Literaturrecherche wurde folgendes Muster zur Prävalenz deut-
lich:

  Obwohl nur wenige Studien existieren, die zudem methodisch 
uneinheitlich sind, gibt es Hinweise darauf, dass unter islamistisch 
Radikalisierten vermehrt ein Migrationshintergrund zu identifi zie-
ren ist. Dies zeigte sich speziell unter Personen, die sich aus 
Deutschland dem sogenannten „Islamischen Staat“ in Syrien oder 
dem Irak angeschlossen hatten.
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Die Daten aus Projekt EMRA zeigten folgendes Muster:
  Insgesamt war unter islamistischen Akteur:innen eine hohe 
Prävalenz von Personen mit Migrationshintergrund auszumachen. 
Dabei handelte es sich einerseits um Migrant:innen in 2. Genera-
tion und andererseits um Migrant:innen der 1. Generation, die 
schon mehr als zwei Jahren im Gastland lebten. Ein Flüchtlings-
status war nur in wenigen Fällen vorhanden.

  Deskriptiv wurden Personen mit einem Migrationsstatus der 1. 
Generation mit mehr als zwei Jahren Aufenthaltsdauer im 
Gastland mit einem höheren Ausmaß an Radikalisierung assozi-
iert. Zudem zeigte sich, insbesondere bei Personen mit abge-
schlossenem Radikalisierungsprozess, dass bei einem Migra-
tionshintergrund egal welcher Art eher gewalttätige 
Verhaltensweisen für die Ideologie zu verzeichnen waren als bei 
Personen ohne Migrationshintergrund. Ein Flüchtlingsstatus hatte 
dagegen keinen statistisch bedeutsamen Einfl uss auf das 
Ausmaß der Radikalisierung.

Personen mit Migrationshintergrund (vor allem Migrant:innen der 
2. Generation und Migrant:innen der 1. Generation, die bereits mehr als 
zwei Jahre im Gastland leben) sind unter islamistisch Radikalisierten 
überrepräsentiert. Allerdings ist die Literatur zu diesem Thema nur 
begrenzt aussagekräftig. Tendenziell geht ein Migrationshintergrund, 
insbesondere der 1. Generation, mit erhöhter Radikalisierung einher.
Ein Flüchtlingsstatus ist unter islamistisch Radikalisierten nur in 
wenigen Fällen vorhanden und hat keinen bedeutsamen Einfl uss auf 
das Radikalisierungsausmaß.

info
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2.2.1 ERKENNTNISSE AUS 
DER LITERATUR

Zunächst sei angemerkt, dass eine scharfe Trennung zwischen 
Gefl üchteten und anderen Migrant:innen in der Forschung nicht immer 
vorgenommen wird. Entsprechend fl ießen in die folgende Analyse 
beide Gruppen mit ein, sofern sie migrationsbezogene Belastungser-
fahrungen (z. B. Diskriminierungserfahrungen oder kulturelle Identitäts-
konfl ikte) teilen. Der Fokus liegt somit auf biografi sch wirksamen Erfah-
rungen, die innerhalb des Gastlandes verarbeitet und gedeutet werden, 
nicht auf migrationsrechtlichen Statusmerkmalen oder gar Prozessen 
hinter der gezielten Einschleusung von Terrorist:innen im Kontext von 
Fluchtmigration.

Zur systematischen Einordnung dieser viel-
schichtigen Einfl ussfaktoren wird in diesem 
Kapitel auf das international etablierte 
Modell der „Three Pillars of Radicalization“ 
(Kruglanski et al. 2019) zurückgegriff en. 
Dieses diff erenziert drei zentrale Kompo-
nenten in Radikalisierungsprozessen: Das 
Streben nach persönlicher Bedeutsamkeit, 

2.2 FLUCHT UND 
MIGRATION IM 
ZUSAMMENHANG MIT 
RADIKALISIERUNG

Welche Rolle spielen mit 
Flucht- und Migration-
shintergrund assoziierte 
Erfahrungen (wie Trauma-
ta und Diskriminierung) 
bei islamistisch radikalisi-
erten Personen?
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das durch psychosoziale Belastungen beeinflusst wird („Need“); 
die ideologische Deutung, die diesen Erfahrungen Sinn verleihen 
und Handlungsanreize bieten („Narrative“); und das soziale Umfeld, 
welches Zugehörigkeit verspricht, Narrative bestätigt und radikalisierte 
Einstellungen sozial validiert („Network“). Diese Dimensionen bieten 
einen analytischen Rahmen, um migrationsbezogene Erfahrungen 
und ihre Rolle in individuellen Radikalisierungsverläufen differenziert zu 
betrachten. Auf dieser Grundlage wird zudem punktuell betrachtet, ob 
Flucht- und Migrationserfahrungen von Islamist:innen selbst genutzt 
werden, um Radikalisierungsverläufe zu beeinflussen.

Psychosoziale Belastungen als Radikalisierungsfaktor

Ein zentrales Element im Modell der „Three Pillars of Radicalization“ ist 
das psychologische Bedürfnis nach Bedeutsamkeit („Need“). Dieses 
Bedürfnis kann einerseits durch ein Anreizsystem aktiviert werden, also 
durch das Wahrnehmen von Möglichkeiten, persönliche Bedeutung 
oder Einfluss zu steigern (Kruglanski et al. 2022). Andererseits wird es 
besonders auch dann angestoßen, wenn Menschen Erfahrungen des 
Kontrollverlusts, der Ablehnung oder sozialer Deprivation machen. In 
diesem Kontext spielen psychosoziale Krisen, wie sie insbesondere bei 
Personen mit Migrations- oder Fluchterfahrung häufig auftreten, eine 
zentrale Rolle (siehe auch Bermejo et al. 2010; Bhugra 2004; Nesterko 
et al. 2019; Nutsch & Bozorgmehr 2020; Sluzki 2022). Die Litera-
tur beschreibt Beispiele und Auswirkungen solcher Erfahrungen als 
sogenannte „Grievances“ (Missstände, Kummer; Fahim 2016). Unter 
diesem Stichwort werden strukturelle oder soziale Benachteiligungen, 
wie sie z. B. muslimische Migrant:innen in Europa erleben, zusam-
mengefasst (für die Verbreitung von Diskriminierungserfahrungen von 
Muslim:innen in Deutschland siehe auch Farren et al. 2023).

Der Grievances-Ansatz ist dabei nicht unumstritten: Die Wahrnehmung 
von Missständen allein führt nur in seltensten Fällen zu Radikalisierung, 
denn andernfalls müsste die Anzahl radikalisierter Personen insbe-
sondere in sozioökonomisch benachteiligten Gruppen deutlich höher 
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ausfallen. Eine Studie von Bhui et al. (2014) unter muslimischen Mig-
rant:innen in England belegt sogar, dass vorhandene Grievances wie 
Armut, schlechter Gesundheitszustand und psychische Störungen mit 
einer geringeren Zustimmung zu terroristischen Akten einhergeht. Es 
ist daher mittlerweile Konsens, dass Grievances allenfalls eine „ursäch-
liche, unterstützende oder beschleunigende Bedeutung in individuellen 
Radikalisierungsprozessen“ zukommt (Fahim 2016, S. 44). Als mono-
kausale Erklärung für Radikalisierung kann der Grievances-Ansatz also 
nicht herangezogen werden. Analog zum Modell der „Three Pillars of 
Radicalization“, welches betont, dass Radikalisierung erst durch das 
Zusammenspiel mit Narrativen und dem sozialen Umfeld entsteht, bie-
tet der Grievances-Ansatz aber einen Rahmen, um individuelle psycho-
soziale Belastungen zu analysieren und zu bewerten, welche Faktoren 
Menschen empfänglicher für radikale Ideologien machen können.

Als zentraler psychosozialer Risikofaktor bei Personen mit Migrations-
hintergrund gilt die Erfahrung von Identitätskonfl ikten. Dies wird im 
Konzept der dualen Identität, also der gleichzeitigen Identifi kation mit 
der ethnokulturellen Herkunftsgruppe und der Mehrheitsgesellschaft, 
beschrieben. Eine Studie von Simon et al. (2013) unter Studierenden 
mit türkischem und russischem Migrationshintergrund in Deutschland 
ergab, dass diese Konstellation unter bestimmten Umständen in posi-
tivem Sinne mobilisierend wirken kann. Jedoch wird sie problematisch, 
wenn die beiden kulturellen Identitäten als unvereinbar wahrgenommen 
werden. In solchen Fällen, so das zentrale Ergebnis, steigt die Sympa-
thie für radikale politische Handlungen signifi kant an. Ähnliche Ergeb-
nisse zur Radikalisierung als scheinbare Reaktion auf eine als unaufl ös-
bar erlebte Identitätsdiskrepanz liefert die Studie von Lyons-Padilla et al. 
(2015), die rund 200 muslimische Personen in den USA untersuchten. 
Im Zentrum stand hier das Konzept des Verlustes von Bedeutsamkeit, 
das aus Erfahrungen wie persönlichem Scheitern, Diskriminierung, 
Scham oder sozialer Entfremdung resultiert. Besonders gefährdet für 
Radikalisierung waren dabei Migrant:innen, die sich kulturell „heimatlos“ 
fühlen, sich also weder mit der Herkunfts- noch mit der Aufnahmekultur 
identifi zieren. Im Gegenzug war das Ausmaß an wahrgenommenem 
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Bedeutungsverlust selbst bei Diskriminierungserfahrungen geringer, je 
stärker sich die Befragten als Teil der Gesellschaft fühlten.

Das Projekt „Ressentiment als affektive Grundlage von Radikalisie-
rung“ beleuchtet die emotionale Dimension migrationsbezogener 
Belastungen als Radikalisierungsfaktor. Im Fokus stehen dabei nicht 
nur objektive Ausgrenzungserfahrungen, sondern die subjektive Ver-
arbeitung und emotionale Verfestigung dieser Erlebnisse in Form von 
Ressentiments. Damit einher geht ein dauerhaftes Gefühl der Krän-
kung, das negative soziale Erfahrungen überbetont und positive Erfah-
rungen entwertet. In der genannten Studie zeigten rund 20 Prozent der 
befragten Muslim:innen mit Migrationshintergrund ein solches durch 
starke Feindbilder und geringe Kritikfähigkeit gekennzeichnetes Res-
sentimentprofil (Bokler et al. 2025). Diese Gruppe war signifikant jünger, 
häufiger Teil der 2. oder 3. Migrant:innengeneration, emotional weniger 
integriert und stärker fundamentalistisch religiös geprägt. Auffällig unter 
dieser Gruppe war auch die höhere Zustimmungsrate zu radikalen und 
islamistischen Einstellungen. Die Studie zeigt damit, dass verfestigte 
Kränkungsgefühle als eigenständiger und bedeutsamer Prädiktor für 
Radikalisierung wirken können – selbst, wenn weitere (soziale, religiöse 
oder integrationsbezogene) Faktoren berücksichtigt wurden.

Auch das Projekt RIRA („Radikaler Islam vs. radikaler Anti-Islam“) liefert 
Hinweise auf die psychosozialen Dynamiken, die Radikalisierungs-
prozesse begünstigen können. Die Studie zeigt, dass Erlebnisse von 
Diskriminierung, Abwertung und rassistischer Gewalt insbesondere 
bei Muslim:innen das Bedürfnis nach Wiederherstellung persönlicher 
und kollektiver Kontrolle sowie Anerkennung auslösen (Pickel 2025). 
In diesem Prozess steigt die Anfälligkeit für fundamentalistische Aus-
legungen des Islam, da sie Zugehörigkeit und moralische Orientierung 
versprechen. Besonders gefährlich wird es, wenn Diskriminierung 
– insbesondere durch öffentliche Institutionen – als Ausdruck eines 
strukturellen Ausschlusses wahrgenommen wird und durch das Gefühl 
des Kontrollverlusts den Übergang in radikale Haltungen einleiten 
kann. RIRA belegt damit, dass psychosoziale Belastungen durch 



35

Kurzgutachten

Ausgrenzung nicht automatisch, aber potenziell indirekt zur Radikali-
sierung beitragen können, indem sie das Bedürfnis nach Bedeutung, 
Kontrolle und Zugehörigkeit aktivieren.

Ideologische Deutung von Erfahrungen und Missständen und 
Narrative

Neben der Dimension psychosozialer Belastungen spielt die ideologi-
sche Rahmung der Erfahrungen, die gemacht wurden, eine Rolle für 
die Anfälligkeit gegenüber Radikalisierung. Im Modell von Kruglanski 
et al. (2019) stellt das Narrativ das zentrale Deutungsmuster dar, durch 
das Verlusterfahrungen in Bedeutung und moralische Zielgerichtetheit 
überführt werden. Solche Narrative fungieren als ideologische Brille, 
durch die komplexe Erfahrungen wie Diskriminierung, Ausgrenzung 
oder Kontrollverlust systematisch eingeordnet werden können. Die 
Radikalisierung erfolgt also nicht auf Basis der Erfahrung allein, sondern 
durch deren ideologische Interpretation. Negative Erfahrungen können 
auf drei narrativen Ebenen verarbeitet werden (Eleftheriadou 2020): 
Auf der individuellen (Mikro-)Ebene erfolgt die ideologische Verarbei-
tung über kognitive Umdeutungen und Sinnzuschreibungen. Auf der 
sozialen (Meso-)Ebene verstärken Gruppen oder Communitys solche 
Erzählmuster und validieren sie durch kollektive Identifi kation. Auf der 
gesellschaftlichen (Makro-)Ebene kann sich diese Dynamik schließlich 
in Polarisierung und politischer Mobilisierung niederschlagen, beispiels-
weise wenn sich das Narrativ explizit gegen 
die Mehrheitsgesellschaft richtet.

Die Brisanz von Narrativen zeigt sich auch 
daran, dass sie nicht nur direkt Betroff ene, 
sondern auch Personen ansprechen kön-
nen, die selbst keine konkreten Ausgrenz-
ungserfahrungen gemacht haben. Denn 
radikale Narrative können auch dann wirk-
sam werden, wenn sie kollektive Identitäten bedienen und eine gemein-
same Kränkungsgeschichte suggerieren (Stichs & Pfündel 2023). Die 
Ergebnisse des Forschungsprojekts „Ressentiment“ weisen eben-
falls auf die wichtige Rolle emotional aufgeladener Großerzählungen 

Werden Flucht- und 
Migrationserfahrungen 
bzw. Diskriminierungs- 
und Stigmatisierungser-
fahrungen als Narrative 
bei Radikalisierungs-
strategien genutzt?
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hin, die anti-westliche Narrative und ein muslimisches Opferkollektiv 
nachzeichnen und eine identitätsstiftende Wirkung auf Muslim:innen 
entfalten, auch wenn diese selbst nur wenige eigene Kränkungserfah-
rungen gemacht haben (Bockler et al. 2025). Narrative von Diskrimi-
nierung von Menschen mit Migrationshintergrund und muslimischen 
Glaubens werden im islamischen Extremismus strategisch verwendet, 
um ideologische Anschlussfähigkeit zu erzeugen (Neitzert et al. 2024). 
Beispielsweise berichten Praktiker:innen aus Deradikalisierungs-
programmen (Lautz et al. 2024), dass Gefühle der Benachteiligung 
von islamistischen Gruppen aufgegriffen und in einfache Feindbilder 
überführt werden. Fielitz et al. (2018) bezeichnen solche Diskriminie-
rungsnarrative auch als „Türöffner“ für weitergehende Radikalisierung: 
Die islamistische Argumentation beginnt häufig bei nachvollziehbaren 
Erfahrungen wie Rassismus, Sozialausgrenzung oder institutioneller 
Diskriminierung und überführt diese in ein antagonistisches Weltbild 
des Islam gegen den Westen. Dabei verschwimmen bewusst die Gren-
zen zwischen Religion und Herkunft, sodass Migration und Religion als 
kollektive Opferidentität zusammengeführt werden.

Wirkung des sozialen Umfelds

Ein zentrales Momentum im Radikalisierungsprozess ist die soziale 
Einbettung in Gruppen, die extremistische Ideologien stützen, bestäti-
gen und verstärken. Der sogenannte „Network“-Pfeiler im Modell von 
Kruglanski et al. (2019) verweist auf die Bedeutung sozialer Netzwerke, 
in denen sich Zugehörigkeit, Anerkennung und ideologische Orientie-
rung verdichten. Besonders im Migrationskontext entstehen innerhalb 
ethnisch oder religiös homogener Gemeinschaften oft enge soziale 
Bindungen. Migrant:innen aus bestimmten Herkunftsregionen sind 
häufig stark in ihre jeweiligen Communitys eingebunden, in denen sich 
eigene Sozialisationsdynamiken und Identitäten herausbilden (Goga 
2019). Solche Gemeinschaften sind selbstverständlicher Teil einer 
pluralistischen und multikulturellen Gesellschaft und wirken für Mig-
rant:innen als stabilisierender Bezugsrahmen für negative Erfahrungen 
infolge von Diskriminierung, Identitätsunsicherheit oder Kontrollverlust. 
Jedoch besteht das Risiko, dass sich solche Netzwerke als Reaktion 
auf Ausgrenzungserfahrungen schlussendlich von der Mehrheitsgesell-
schaft abschotten.
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Bozay (2015) beschreibt am Beispiel türkischstämmiger Jugendlicher 
in Deutschland die fatale Dynamik von zunehmender Abgrenzung die-
ser Communitys: Besonders dort, wo diese keinen gesellschaftlichen 
Aufstieg oder Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft wahrnehmen, 
führt eine ethnische Selbstabgrenzung (auch „Selbstethnisierung“) zur 
Herausbildung einer Parallelgesellschaft entlang ethnisch-nationalisti-
scher Identitäten, in Abgrenzung zur deutschen Mehrheitsgesellschaft 
und ihren Werten (zu Aspekten der Abgrenzung von Migrant:innen-
Communitys siehe auch Uslucan 2008).
In diesen Milieus besteht das Risiko, dass sich radikale Ideologien 
besonders leicht darin verankern. Diese Gefahr zeigt sich besonders 
deutlich bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Srowig et al. 
2018). In dieser Lebensphase verändert sich die Orientierung sozialer 
Beziehungen grundlegend, wodurch extremistische Gruppierungen 
Funktionen regulärer Sozialisation übernehmen können. Dies kann 
durch Rollenbilder, Werteordnungen, Zugehörigkeit und ein Gefühl von 
Sinnhaftigkeit erfolgen. Für islamistische Milieus bedeutet dies konkret, 
dass sie Jugendlichen in belastenden Lebenslagen, etwa nach Aus-
grenzungserfahrungen oder im Gefühl mangelnder gesellschaftlicher 
Anerkennung, ein alternatives Deutungs- und Zugehörigkeitssystem 
anbieten können. Insgesamt können spezifi sche Erfahrungen im 
Kontext von Flucht- und Migrationserfahrungen, insbesondere unzurei-
chende Integration und anhaltende gesellschaftliche Marginalisierung, 
die Wirksamkeit von Radikalisierungsprozessen erheblich erhöhen 
(siehe auch Corner & Gill 2019; Meier et al. 2019). Entscheidend ist 
nicht der Migrationsstatus selbst, sondern die individuelle Verarbeitung 
von negativen Erfahrungen und ob diese in einem radikalen Deutungs-
rahmen aufgegriff en und sozial verstärkt werden.
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2.2.2 ERKENNTNISSE AUS 
PROJEKT EMRA  

Häufigkeiten

Um mögliche psychosoziale Belastungen infolge von Flucht und 
Migration zu erfassen, wurden die EMRA-Datensätzen nach geeig-
neten Variablen untersucht und zwei Aspekte identifiziert: kritische 
Lebensereignisse und soziale Exklusion. Bei Ersteren handelte es 
sich um verschiedenste Ereignisse, vom Tod einer geliebten Person 
über Fluchterfahrungen bis hin zu einer Gefängnishaft. Die Variable zur 
sozialen Exklusion erfasste Ausgrenzungserlebnisse bzw. das Integra-
tionsausmaß in das soziale Umfeld allgemeiner Art, nicht nur bezogen 
auf kulturelle Ursachen. Obwohl beide Variablen insofern nicht genau 
differenzieren, ob sie mit negativen Erlebnissen infolge von Flucht- und 
ggf. Migrationserfahrungen zusammenhängen, sollen sie im Folgenden 
dennoch ausgewertet werden, um abzubilden, ob sich Muster für Per-
sonen mit und ohne Migrationshintergrund identifizieren lassen.

Insgesamt zeigten sich deskriptiv gewisse Hinweise darauf, dass bei 
islamistischen Akteur:innen mit Migrationshintergrund – zumindest 
bei einem Teil – kritische Lebensereignisse vorliegen. Bei Stichprobe 
1, den Archivdaten des BfV, hatten 20.0 Prozent der Personen in 2. 
Generation kritische Lebensereignisse erlebt (n = 2) und 33.3 Pro-
zent der Personen in 1. Generation, die schon mehr als zwei Jahren in 
Deutschland lebten (n = 6). Von den drei Personen in 1. Generation, die 
weniger als zwei Jahre in Deutschland lebten, konnten nur zwei Per-
sonen codiert werden, wobei diese keine kritischen Lebensereignisse 
aufwiesen (s. Abb. 5). Bei Stichprobe 2, den öffentlich zugänglichen 
Daten, hatten 22.2 Prozent der Personen ohne Migrationshintergrund 
kritische Lebensereignisse erlebt (n = 2), 46.2 Prozent der Personen in 
2. Generation (n = 12) und 50.0 Prozent der Personen in 1. Generation, 
die schon mehr als zwei Jahren im Gastland lebten (n = 12); die Person 
mit einer Aufenthaltsdauer von weniger als zwei Jahren im Gastland war 
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mit keinem kritischen Lebensereignis assoziiert (s. Abb. 5). Das heißt, 
kritische Lebensereignisse betrafen jeweils einen Teil, jedoch nicht die 
Mehrheit der Akteur:innen mit Migrationshintergrund. Allerdings waren 
in der Stichprobe der Akteur:innen mit einem abgeschlossenen Radika-
lisierungsprozess deutlich mehr Personen davon betroff en, insbeson-
dere Personen in 1. Generation mit einer längeren Aufenthaltsdauer im 
Gastland.

Hinsichtlich sozialer Exklusion zeigte sich ein ähnliches Muster: Bei 
Stichprobe 1 waren 60.0 Prozent der Personen in 2. Generation mit 
einer geringen Ausprägung von sozialer Exklusion assoziiert (n = 6) und 
20.0 Prozent mit einer mittleren Ausprägung (mit Tendenz zu gering) (n 
= 2). 55.6 Prozent der Personen in 1. Generation, die bereits mehr als 
zwei Jahre in Deutschland lebten, hatten eine geringe Ausprägung von 
sozialer Exklusion (n = 10), 16.7 Prozent eine mittlere Ausprägung (mit 
Tendenz zu gering) (n = 3) und 5.6 Prozent eine hohe Ausprägung (n = 
1). Bei Stichprobe 2 wurden 66.7 Prozent der Personen ohne Migra-
tionshintergrund mit einer geringen Ausprägung von sozialer Exklusion 
bewertet (n = 6) und 33.3 Prozent mit einer mittleren Ausprägung (mit 
Tendenz zu gering) (n = 3). 61.6 Prozent der Personen in 2. Generation 
waren mit einer geringen Ausprägung von Exklusion assoziiert (n = 16), 
23.1 Prozent mit einer mittleren Ausprägung (mit Tendenz zu gering) (n 
= 6) und 7.7 Prozent mit einer hohen Ausprägung (n = 2). 37.5 Prozent 
der Personen in 1. Generation, die schon mehr als zwei Jahre im Gast-
land lebten, hatten eine geringe Ausprägung von sozialer Exklusion (n = 
9), 54.2 Prozent eine mittlere Ausprägung (mit Tendenz zu gering) (n = 
13), 4.2 Prozent eine mittlere Ausprägung (mit Tendenz zu hoch) (n = 1) 
und 4.2 Prozent eine hohe Ausprägung (n = 1). Bei der Person mit einer 
Aufenthaltsdauer von weniger als zwei Jahren im Gastland wurde eine 
mittlere Ausprägung (mit Tendenz zu gering) codiert (s. Abb. 6). Das 
heißt, Exklusion war in einem Teil der islamistischen Akteur:innen mit 
Migrationshintergrund zumindest mittelgradig ausgeprägt. Am deut-
lichsten zeigte sich dies bei Personen mit abgeschlossenem Radikali-
sierungsprozess und hier insbesondere bei Personen, die in 1. Genera-
tion migriert waren und schon mehr als zwei Jahre im Gastland lebten.
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Abbildung 5: Häufigkeiten von kritischen Lebensereignissen, aufgeteilt 
nach Migrationsstatus
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Moderation des Zusammenhangs zwischen Migrationshintergrund 
und Radikalisierungsausmaß durch kritische Lebensereignisse und 
Exklusion

Um zu eruieren, ob kritische Lebensereignisse oder soziale Exklusion 
bei Personen mit Migrationshintergrund mit einem erhöhten Ausmaß 
an Radikalisierung assoziiert sind, wurden mit den beiden EMRA-
Datensätzen Moderatoranalysen gerechnet. Als abhängige Variable 
verwendeten wir das Radikalisierungsausmaß (nicht jedoch die Diff e-
renzierung zwischen Einstellung, Intention und Verhalten, da dadurch 
zu kleine Untergruppen produziert würden, die in ihren Resultaten nicht 
mehr aussagekräftig wären). Außerdem wurde jeweils die Gruppe der 
Personen der 1. Generation mit weniger als zwei Jahren Aufenthalts-
dauer im Gastland nicht in die Analysen miteinbezogen, weil in dieser 
zu wenige Akteur:innen vorzufi nden waren, um zu validen Ergebnissen 
zu kommen.

In Stichprobe 1 wurden zunächst Personen mit einem Migrationshinter-
grund der 2. Generation mit Personen mit einem Migrationshintergrund 
der 1. Generation, die mehr als zwei Jahre in Deutschland lebten, mit-
einander verglichen und hier wiederum wurde zwischen dem Vorliegen 
oder Nicht-Vorliegen von kritischen Lebensereignissen diff erenziert. Es 
zeigte sich keine statistisch bedeutsame Wechselwirkung dieser Fak-
toren auf das Radikalisierungsausmaß, F(1,23) = 1.38, p = .253, η2p = 
.06. Deskriptiv deutete sich jedoch ein interessantes Muster an: Wenn 
kritische Lebensereignisse vorlagen, dann hatten Personen mit einem 
Migrationshintergrund der 1. Generation mit mehr als zwei Jahren 
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Abbildung 6: Häufigkeiten von Ausprägungen sozialer Exklusion, aufgeteilt 
nach Migrationsstatus
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Aufenthaltsdauer in Deutschland ein höheres Radikalisierungsausmaß 
als Personen mit einem Migrationshintergrund der 2. Generation (s. 
Abb. 7). Inferenzstatistisch zeigten sich jedoch keine entsprechenden 
Eff ekte.

In Stichprobe 2 wurden Personen ohne Migrationshintergrund mit 
Personen mit einem Migrationshintergrund der 2. Generation sowie 
mit Personen mit einem Migrationshintergrund der 1. Generation, die 
mehr als zwei Jahren im Gastland lebten, miteinander verglichen und 
hier wiederum wurde zwischen dem Vorliegen oder Nicht-Vorliegen 
von kritischen Lebensereignissen diff erenziert. Auch hier zeigte sich 
keine statistisch bedeutsame Wechselwirkung dieser Faktoren auf das 
Radikalisierungsausmaß, F(1,52) = 2.29, p = .111, η2p = .08. Explorativ 
errechnete Post-hoc-Tests demonstrierten jedoch, dass, wenn kritische 
Lebensereignisse vorlagen, Personen mit einem Migrationshintergrund 
der 1. Generation, die schon mehr als zwei Jahren im Gastland lebten, 
ein höheres Radikalisierungsausmaß hatten als Personen mit einem 
Migrationshintergrund der 2. Generation, p = .034. Die anderen Grup-
pen unterschieden sich demgegenüber nicht voneinander, ps > .1.00 (s. 
Abb. 7).
Es wurde weiter untersucht, ob das Erleben von sozialer Exklusion den 
Eff ekt zwischen Migrationshintergrund und Radikalisierungsausmaß 
moderierte. In Stichprobe 1 zeigte sich keine statistisch signifi kante 
Wechselwirkung zwischen den beiden Migrationsgruppen und Exklu-
sion auf das Radikalisierungsausmaß, b = 4.23, SE = 2.58, t(3) = 1.64, 
p = .119. Auch in Stichprobe 2 ergab sich keine signifi kante Wechsel-
wirkung zwischen den Migrationsgruppen und Exklusion, bs < .80, ps > 
.599. Deskriptiv wurden ebenfalls keine klaren Muster deutlich.
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Abbildung 7: Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund und 
Radikalisierungsausmaß, moderiert durch kritische Lebensereignisse
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RADIKALISIE-
RUNG HAT IHRE 
URSACHE NICHT 
IN MIGRATION, 
SONDERN IN DEN 
PSYCHO-
SOZIALEN 
BELASTUNGEN, 
DIE MIT IHR 
EINHERGEHEN 
KÖNNEN.
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2.2.3 ZWISCHENFAZIT ZU 
FLUCHT UND MIGRATION  
IM ZUSAMMENHANG MIT 
RADIKALISIERUNG  

Die Literaturrecherche ergab zu den anfangs skizzierten Fragen  
folgendes Bild:

 �Flucht- und Migrationserfahrungen führen nicht direkt zu Radikali-
sierung, sondern können spezifische Risikodynamiken entfalten, 
wenn sie mit sozialen, psychischen und strukturellen Belastungen 
einhergehen.

 �Psychosoziale Krisen stellen zentrale Einstiegspunkte in individu-
elle Radikalisierungsverläufe dar. Die radikale Ideologie bietet hier 
scheinbar einfache Antworten auf komplexe Lebenskrisen und 
wirkt als psychologische Kompensation für erlebte Kontrollverluste 
oder das Gefühl fehlender gesellschaftlicher Anerkennung. 
Gerade unter Bedingungen kultureller Heimatlosigkeit oder 
konflikthafter doppelter Zugehörigkeit kann ein erhöhtes Bedürfnis 
nach Selbstvergewisserung, Zugehörigkeit und Sinn entstehen. 
Dies sind Bedürfnisse, die extremistische Gruppen gezielt 
adressieren und bedienen.

 �Durch die Einbettung in ein ideologisches Narrativ entfalten 
entsprechende negative Erfahrungen ihr radikalisierendes 
Potenzial. Islamistische Akteur:innen knüpfen dabei gezielt an 
reale Aspekte von Benachteiligung an und nutzen diese als 
Einfallstor für weitere Radikalisierung.
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Radikalisierung entsteht nicht durch Migration selbst, sondern durch 
damit einhergehende psychosoziale Belastungen wie kulturelle Iden-
titätskonfl ikte, wahrgenommene Bedeutungsverluste oder strukturelle 
Diskriminierung. Dies ist insbesondere bei Migrant:innen der 1. Genera-
tion, die mehr als zwei Jahren im Gastland leben, ausgeprägt.
Islamistische Akteur:innen greifen diese Erfahrungen häufi g gezielt auf, 
um Anschlussfähigkeit an das Lebensgefühl ausgegrenzter 
Migrant:innen herzustellen.

info

Kurzgutachten

Radikale Milieus sind weit mehr als Träger ideologischer Botschaf-
ten, sondern können zentrale soziale Funktionen übernehmen. In 
diesem Sinne sind Netzwerke nicht nur Katalysatoren, sondern 
soziale Räume der Radikalisierung selbst. Sie ermöglichen es, 
extremistische Weltbilder zu erleben, zu teilen und als Alltags-
praxis zu verinnerlichen.

Die Daten aus Projekt EMRA zeigten folgendes Muster:
Sowohl kritische Lebensereignisse als auch eine zumindest 
mittelgradige soziale Exklusion waren bei einem Teil der 
islamistischen Akteur:innen mit Migrationshintergrund auszuma-
chen. Am deutlichsten zeigte sich dies bei Personen mit abge-
schlossenem Radikalisierungsprozess und hier insbesondere bei 
Migrant:innen der 1. Generation, die mehr als zwei Jahre im 
Gastland lebten.
Darüber hinaus gab es Tendenzen insofern, als Personen mit 
einem Migrationshintergrund der 1. Generation mit mehr als zwei 
Jahren Aufenthaltsdauer im Gastland ein höheres Radikali-
sierungsausmaß hatten als Personen mit einem Migrationshinter-
grund der 2. Generation, sobald kritische Lebensereignisse 
vorlagen. Insofern deutet sich auch in diesen Daten an, dass 
psychosoziale Belastungen infolge von Migration in der Tat Treiber 
für eine radikale Entwicklung sein können.

47
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2.3 MUSLIMISCHE 
RELIGIOSITÄT IM 
ZUSAMMENHANG MIT 
RADIKALISIERUNG

2.3.1 ERKENNTNISSE AUS 
DER LITERATUR  

Im Kontext des islamistischen Extremismus kommt dem Islam als 
Religion in öffentlichen, politischen und wissenschaftlichen Diskursen 
eine zentrale Bedeutung zu. Dabei verschwimmen häufig die Grenzen 
zwischen Islam als Glaubenssystem und Islamismus als politisch-ideo-
logisch radikale Auslegung desselben. Während der Islamismus darauf 
abzielt, religiöse Normen in politische Ordnungssysteme zu überfüh-
ren und auf die gesellschaftliche Gesamtstruktur auszuweiten, ist der 
Islam in seiner religiösen Praxis für die überwältigende Mehrheit der 
Gläubigen ein individuelles Glaubenssystem, das sich in persönlichen 
und gemeinschaftlichen Ritualen sowie in ethischen Orientierungen 
ausdrückt (Pfahl-Traughber 2011). Die mediale und sicherheitspoliti-
sche Aufmerksamkeit richtet sich jedoch vielfach auf die Verbindung 
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zwischen muslimischer Religiosität und 
islamistischer Radikalisierung, vor allem 
im Zuge von Anschlägen des sogenannten 
„Islamischen Staates“ oder von radikalisier-
ten Einzeltäter:innen. Tatsächlich verweist 
die Forschung allerdings auf ein komplexes Bild, denn Religiosität kann, 
je nach Ausprägung, sowohl ein Risikofaktor für Radikalisierung als 
auch ein Schutzfaktor sein.

Theologische Diskussion: Anschlussfähigkeit des Islams  
im Islamismus

Zentrale ideologische Kernelemente des Islamismus weisen eine 
inhaltliche Nähe zu bestimmten Aspekten des Islam als Religion auf 
(Pfahl-Traughber 2011). Dies stellt keine Bewertung von individueller 
Glaubenspraxis von Muslim:innen dar oder trifft Aussagen über den 
Islam als homogene Glaubensgemeinschaft, den es durch die Viel-
zahl an Strömungen gar nicht gibt. Dennoch finden sich in der Analyse 
theologischer und normativer Elemente bestimmte Aspekte, auf die 
sich islamistische Ideologien selektiv beziehen und welche in Narrative 
islamistischer Akteur:innen einfließen. Besonders relevant ist demnach 
die Vorstellung des Islam als ganzheitliche Lebens- und Staatsordnung, 
deren Absolutsetzung über den Bereich der individuellen Frömmigkeit 
hinausreicht. Diese Totalitätsansprüche gehen mit der Ablehnung einer 
Trennung von Religion und Politik einher, was in der Forderung nach 
einem theokratischen (Gottes-)Staat mündet, in welchem die „Gottes-
souveränität“ die Volkssouveränität ersetzt. Darüber hinaus betont 
Pfahl-Traughber (2011) das Konzept der im Islam verankerten homoge-
nen und identitären Gesellschaftsordnung. Dabei wird das Individuum 
einem religiös definierten Kollektiv untergeordnet, innerhalb dessen 
pluralistische Lebensentwürfe, abweichende Meinungen oder indivi-
duelle Autonomie als moralisch verwerflich gelten. Diese Merkmale 
liefern, so Pfahl-Traughber (2011), anschlussfähige Versatzstücke, 
um aus religiösem Denken heraus islamistische Gesellschaftsent-
würfe zu legitimieren und in „Frontstellung gegen den demokratischen 

Welche Rolle spielt  
(muslimische) Religi-
osität für islamistische 
Radikalisierung?
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Verfassungsstaat“ zu bringen. Fraglich ist nun, inwieweit Religiosität 
tatsächlich für Radikalisierung prädisponiert. Antworten darauf können 
empirische Studien geben.

Einfluss von Religion auf Radikalisierung

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung über die Rolle von 
Religion im Radikalisierungsprozess (unabhängig von spezifischer 
Konfession oder Phänomenbereich) bestehen grundlegende Kontro-
versen. Dabei gibt es zwei konträre Positionen: Während das eine Lager 
die Relevanz religiöser Motive im Radikalisierungsgeschehen betont, 
lehnt das andere deren Bedeutung weitgehend ab. Vertreter:innen der 
ablehnenden Perspektive argumentieren, dass religiöse Begründungen 
für radikale Handlungen meist lediglich nachgelagert oder vorgescho-
ben sind (Juergensmeyer 2017). Religion diene in diesen Fällen nicht 
als genuine Motivation, sondern als nachträglicher Legitimationsrah-
men für vorrangig politische, ökonomische oder soziale Zielsetzungen. 
Religiöse Narrative fungieren demnach vor allem als ideologischer 
Überbau und nicht als ursächliche Triebkraft von Radikalisierung. Dem-
gegenüber stehen Studien, die einen klaren Zusammenhang zwischen 
bestimmten Formen von Religiosität und Radikalisierung herstellen. 
Dabei wird betont, dass bestimmte religiöse Überzeugungsmuster 
als kognitive und emotionale Grundlage für extremistische Ideologien 
fungieren können (Demmrich & Hanel 2024). Beispielsweise korrelieren 
sozioökonomische Härten insbesondere dann mit Radikalisierungsbe-
reitschaft, wenn bei den Betroffenen ein gewisser Grad an persönlicher 
Religiosität vorhanden ist (Nawaz 2024).

Ausprägungen der Religion und Radikalisierung

Für eine differenzierte Analyse des Zusammenhangs zwischen Reli-
giosität und Radikalisierung zeigt die empirische Forschung, dass die 
Wirkung religiöser Orientierung maßgeblich von ihrer konkreten Aus-
prägung abhängt. Daher ist es notwendig, verschiedene Formen von 
Religiosität hinsichtlich ihres potenziellen Einflusses auf Radikalisierung 
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gesondert zu betrachten. Eine fundierte 
Operationalisierung bieten Demmrich und 
Hanel (2024), deren Forschung aus dem 
Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der 
Universität Münster hervorgeht. Auf Basis 
quantitativer Analysen unter Muslim:innen 
mit türkischem Migrationshintergrund in 
Deutschland untersuchen sie vier Formen 
von Religiosität und deren Zusammen-
hang mit Radikalisierung: individuelle Religiosität (z. B. persönliche 
Gebete, subjektive Bedeutung von Religion), kollektive Religiosität (z. 
B. Moscheebesuch, emotionale Bindung an die Gemeinde), orthodoxe 
Religiosität (Verhalten und Überzeugungen, die als absolut bindend 
verstanden werden) sowie fundamentalistische Religiosität, die sich 
durch einen exklusiven Wahrheitsanspruch, Überlegenheit der eigenen 
Religion und deren Vorrang gegenüber säkularen Normen auszeichnet. 
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass individuelle Religiosität in 
keinem Zusammenhang mit der Akzeptanz religiös motivierter Gewalt 
steht und sogar einen Schutzfaktor vor der Akzeptanz reaktiver (ver-
teidigender) Gewalt bildet. Dagegen weisen (in aufsteigender Reihen-
folge) kollektive, orthodoxe und fundamentalistische Religiosität einen 
Zusammenhang mit der Akzeptanz sowohl reaktiver als auch (pro-)
aktiver Gewaltausübung auf. Diese Effekte bleiben auch unter Einbezie-
hung von sogenannten Push-Faktoren wie einem geringen sozioökono-
mischen Status, verschiedener demografischer Merkmale und wahrge-
nommener Deprivation bestehen. Orthodoxe Religiosität und vor allem 
Fundamentalismus sind zudem wichtige Moderatoren: Sie verstärken 
den Zusammenhang zwischen einem wahrgenommenen Mangelzu-
stand und Gewaltakzeptanz. Zusammenfassend ist also nicht Religiosi-
tät an sich, sondern deren spezifische Formen, vor allem orthodoxe und 
fundamentalistische, für den Radikalisierungsprozess ausschlagge-
bend. Dies trifft explizit nicht exklusiv auf den Islam zu, sondern wurde 
auch in anderen religiösen Kontexten beobachtet (s. auch Ginges et al. 
2009; Koopmans et al. 2021).

Welche Art von Religios-
ität fungiert als Risiko, 
welche als Schutzfaktor 
für Radikalisierung und 
unter welchen Umständen 
kommt dieser Faktor zum 
Tragen?
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Religion als Schutzfaktor

Weitere empirische Befunde weisen darauf hin, dass die religiöse Orien-
tierung auch in anderen psychosozialen Kontexten eine stabilisierende 
und resilienzfördernde Funktion entfalten kann: Im kriminologischen 
Diskurs gilt Religiosität schon lange als potenzieller Schutzfaktor 
gegenüber delinquentem Verhalten. So zeigt eine Metaanalyse (Baier 
et al. 2001), die über 60 empirische Studien auswertete, einen modera-
ten negativen Zusammenhang zwischen religiöser Orientierung und 
kriminellem Verhalten. In keiner der berücksichtigten Studien wurde 
ein delinquenzfördernder Effekt festgestellt. Ein etwas differenzierteres 
Bild zeigt sich zur Delinquenz muslimischer Jugendlicher in Deutsch-
land (Beller et al. 2019): Während individuelle religiöse Praktiken mit 
einer geringeren Delinquenzneigung einhergingen und soziale religiöse 
Praktiken nicht signifikant mit Delinquenz zusammenhingen, wurde 
religiöser Fundamentalismus mit höheren Delinquenzraten in Verbin-
dung gebracht.

Im psychologischen Kontext kann Religion auch eine wichtige Coping-
Ressource sein (Aydin et al. 2010): In einer Reihe von Studien mit 
christlichen und muslimischen Proband:innen konnte Religion psycho-
logische Grundbedürfnisse wie Zugehörigkeit, Kontrolle und Selbstwert 
in Situationen von sozialem Ausschluss kompensieren. Besonders 
deutlich zeigte sich dieser Effekt bei Personen mit intrinsischer Religio-
sität, also einer auf innerer Überzeugung beruhenden Glaubenshaltung. 
Darüber hinaus belegte diese Arbeit, dass Religion auch die aggres-
sionsfördernde Wirkung sozialer Zurückweisung reduzieren und somit 
als „Puffer“ für aggressives Verhalten agieren kann. Religion erscheint 
damit nicht nur als spirituelle Orientierung, sondern auch als Mittel 
zur emotionalen Regulation und Schutzmechanismus in krisenhaften 
Lebenslagen.
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Empirische Befunde zur muslimischen Religiosität und Radikalisie-
rung in Deutschland

Auch wenn viele bisherige Forschungsergebnisse religionsübergreifend 
(unter Mit-Beteiligung muslimischer Proband:innen) entstanden und 
grundsätzlich Gültigkeit besitzen, erfordert die Analyse islamischer Reli-
giosität eine spezifi sche Betrachtung religiöser Besonderheiten. Zudem 
liegen für Muslim:innen in Deutschland eigene empirische Befunde vor, 
die gesondert berücksichtigt werden sollten.
Diese stellen einen Zusammenhang zwischen einer bestimmten Aus-
prägung von muslimischer Religiosität und einer stärkeren Akzeptanz 
islamistischer Einstellungen her (siehe auch Baier 2019). Auf Basis 
der Daten der Studie „Menschen in Deutschland 2022“ wurde die 
Verbreitung islamistischer Einstellungen bei fundamental orientierten 
Muslim:innen mit 31.5 Prozent und bei Orthodoxen mit 13.5 Prozent 
bemessen. Bei Muslim:innen, die entweder gering religiös sind oder 
eine liberale religiöse Orientierung vertreten und fundamentalistische 
Haltungen ausdrücklich ablehnen, ließen sich hingegen keine islamis-
tischen Einstellungen nachweisen. Die Forscher:innen stellten fest: 
„Hohe Religiosität geht vor allem im Falle fundamentaler Orientierungs-
muster mit einer erheblichen Steigerung des Risikos islamistischer 
Einstellungen einher. Im Falle der liberalen oder der gering religiösen 
Orientierungsmuster ist dies gar nicht der Fall, bei den Orthodoxen 
nur in einem deutlich verringerten Maße“ (Wetzels & Brettfeld 2023, 
S. 367). Flankiert werden diese Erkenntnisse durch Ergebnisse einer 
Einstellungsbefragung des Instituts für Demoskopie Allensbach zur 
religiösen Praxis von Muslim:innen in Deutschland: Demnach zeigen 
Befragte, die häufi g eine Moschee besuchen, signifi kant höhere 
Zustimmung zu antisemitischen Stereotypen als jene, die dies selten 
oder nie tun (American Jewish Committee 2022).
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Dies deutet darauf hin, dass auch bei Muslim:innen in Deutschland 
insgesamt bestimmte Formen kollektiver Religionspraxis mit höherem 
Radikalisierungspotenzial einhergehen können. Damit entsprechen 
auch diese Befunde den vorangegangenen Beobachtungen, dass es 
bei der Radikalisierung auf die Art und die Auslebung der Religiosität 
ankommt, nicht auf Religiosität per se. Die Herausforderung für Präven-
tion und Forschung besteht daher darin, die differenzierte Wirkung von 
Religion zu verstehen und spirituelle Prägung von politischer Ideologi-
sierung zu unterscheiden.

2.3.2 ERKENNTNISSE AUS 
PROJEKT EMRA  

Häufigkeiten

In Projekt EMRA wurde Religiosität in Form einer Intensität der Gläubig-
keit codiert, nicht jedoch die Art der Religionsauslebung. Da es sich bei 
allen untersuchten Personen um radikalisierte Akteur:innen handelte, 
liegt jedoch eine fundamentalistische Auslebung nahe. Im Folgen-
den werden jene Daten ausgewertet. Dabei wird zwischen Personen 
mit unterschiedlicher Migrationshistorie unterschieden, um mögliche 
Muster unter verschiedenen Personengruppen differenziert abbilden zu 
können.
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Zur Intensität der Religiosität zeigte sich in den EMRA-Daten folgen-
des Muster: In Stichprobe 1 waren 10.0 Prozent der Akteur:innen in 2. 
Generation moderat gläubig (n = 1) und 10.0 Prozent nach außen hin 
streng gläubig, wobei sie die Religion nur in den Grundzügen ausübten4

(n = 1), während 70.0 Prozent als streng gläubig eingestuft wurden (n 
= 9). Ein ähnliches Bild zeigte sich für islamistische Akteur:innen in 1. 
Generation, die schon mehr als zwei Jahren in Deutschland lebten: 16.7 
Prozent war moderat gläubig (n = 3) und 16.7 Prozent nach außen hin 
streng gläubig (n = 3), während 61.1 Prozent als streng gläubig codiert 
wurden (n = 11). Bei Akteur:innen in 1. Generation, die weniger als zwei 
Jahre in Deutschland lebten, wurden 66.7 Prozent als streng gläubig 
eingestuft (n = 2). In Stichprobe 2 wurde ein ähnliches Muster deutlich: 
Bei Akteur:innen ohne Migrationshintergrund wurden 11.1 Prozent als 
nur nach außen hin streng gläubig codiert (n = 1), während 88.9 Prozent 
als streng gläubig eingestuft wurden (n = 8). 7.7 Prozent der Personen 
in 2. Generation waren moderat gläubig (n = 2), 15.4 Prozent nur nach 
außen hin streng gläubig (n = 4) und 73.1 Prozent streng gläubig (n = 
19). 8.3 Prozent der Personen in 1. Generation, die schon über zwei 
Jahre im Gastland lebten, waren nicht praktizierend (n = 2), 8.3 Prozent 
nur nach außen hin streng gläubig (n = 2) und 75.0 Prozent streng gläu-
big (n = 18). Für die Person in 1. Generation, die weniger als zwei Jahre 
im Gastland lebte, konnte die Intensität der Religiosität nicht bewertet 
werden. Das heißt, alles in allem wurde Religiosität in der großen Mehr-
zahl streng ausgelegt, unabhängig vom Migrationsstatus (s. Abb. 8).

4  Eine nach außen hin strenge Gläubigkeit mit einer Ausübung nur in den Grundzügen 
wurde immer dann codiert, wenn Religiosität im Zentrum der Berichterstattung oder auf 
Propagandamaterial zu sehen war, der Lebensstil jedoch Hinweise auf eine weniger strenge 
Ausübung gab (z. B. durch einen freizügigen Umgang mit Genussmitteln, wechselnde 
Partner:innen oder bestimmte Arten delinquenten Verhaltens).
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Konvertismus war unter den islamistischen Akteur:innen mit  
Migrationshintergrund kaum ausgeprägt: In Stichprobe 1 zeigte sich, 
dass 90.0 Prozent der Personen in 2. Generation keine Konvertiten 
waren (n = 9) und 100 Prozent der Personen in 1. Generation, sowohl 
jene, die bereits länger als zwei Jahre in Deutschland lebten (n = 18), 
als auch jene, die weniger als zwei Jahre in Deutschland lebten (n = 
3). Dass sich dieses Muster von Personen ohne Migrationshintergrund 
deutlich unterschied, wurde in Stichprobe 2 offenkundig: Die Mehrzahl 
der Personen ohne Migrationshintergrund hatte konvertiert, nämlich 
88.9 Prozent (n = 8). Dagegen war die Mehrzahl der Akteur:innen mit 
Migrationshintergrund nicht konvertiert: 92.3 Prozent der Personen 
in 2. Generation (n = 24), 95.8 Prozent der Personen in 1. Generation 
mit einer Aufenthaltsdauer von über zwei Jahren im Gastland (n = 23) 
sowie die Person in 1. Generation mit einer Aufenthaltsdauer von  
weniger als zwei Jahren im Gastland (s. Abb. 9).

Eine intensiv ausgelegte Religiosität (vermutlich fundamentalistischer 
Art) mag für den islamistischen Phänomenbereich allein aufgrund 
seiner religiösen Ziele erwartbar sein. Weniger erwartbar hingegen 
sind Personen, die ihre Religiosität nicht streng gläubig auslegten. Die 
beiden Boxen skizzieren zwei dieser Fälle, um einen Eindruck zu den 
Hintergründen dieser Personen zu erhalten.
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Abbildung 8: Intensität der Religiosität, aufgeteilt nach Migrationsstatus
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Abbildung 9: Konvertismus, aufgeteilt nach Migrationsstatus



59

Kurzgutachten

Ziad Jarrah, einer der Attentäter der Anschläge vom 11. September 
2001, wuchs im Libanon in einer eher säkularen Familie auf. Während 
seiner Studienzeit in Deutschland führte Jarrah zunächst einen 
freizügigen westlichen Lebensstil. Erst im Laufe seines Aufenthalts 
in Deutschland begann er, sich verstärkt dem Islam zuzuwenden. 
Diese Hinwendung geschah jedoch nicht vorrangig aus religiöser 
Überzeugung, sondern off enbar im Zuge seiner Annäherung an ein 
islamistisches Netzwerk in Hamburg, dem auch andere spätere 
9/11-Attentäter angehörten. In seinem nicht extremistischen persön-
lichen Umfeld gab es bis zuletzt keine Hinweise auf eine konsequente 
religiöse Lebensführung. Dies deutet darauf hin, dass er seine Relig-
iosität zumindest teilweise inszenierte. Seine individuelle Religios-
ität wurde in Projekt EMRA folglich als primär nach außen gerichtet 
eingestuft.

info

59

Moderation des Zusammenhangs zwischen Migrationshintergrund 
und Radikalisierungsausmaß durch Religiosität

Um zu prüfen, ob die Intensität der Religiosität bei Personen mit (vs. 
ohne) Migrationshintergrund mit einem erhöhten Ausmaß von Radi-
kalisierung assoziiert ist, wurden mit den beiden EMRA-Datensätzen 
Moderatoranalysen gerechnet. Wie im vorangegangenen Kapitel 
verwendeten wir als abhängige Variable das Radikalisierungsausmaß, 
nicht jedoch die Diff erenzierung zwischen Einstellung, Intention und 
Verhalten, da dadurch zu kleine Untergruppen produziert würden, die 
in ihren Resultaten nicht mehr aussagekräftig wären. Zudem wurde 
jeweils die Gruppe der Personen der 1. Generation, die weniger als zwei 
Jahren im Gastland lebten, nicht in die Analysen miteinbezogen, da in 
dieser zu wenige Akteur:innen vorzufi nden waren, um zu validen Ergeb-
nissen zu gelangen.



Muharrem D., ein deutsch-türkischer Staatsbürger kurdischer Herkunft, 
wurde 2020 durch die Anschlagsserie auf türkischstämmige Geschäfte 
im oberbayerischen Waldkraiburg bundesweit bekannt. Seit 2017 
durchlief er einen Prozess der Radikalisierung und entwickelte eine 
dschihadistisch geprägte Weltsicht, in der er sich mit dem sogenannten 
„Islamischen Staat“ identifi zierte. Zwar wurde bei D. eine religiöse 
Radikalisierung festgestellt, seine Religiosität galt jedoch nicht als tief 
verwurzelt oder theologisch fundiert. Vielmehr war sie ideologisch über-
formt und diente der Legitimierung von politischen Gewalttaten. Zudem 
spielte eine schizophrene Persönlichkeitsstörung in seinem Radikalisi-
erungsprozess eine tragende Rolle. Insgesamt lässt sich die individuelle 
Religiosität von Muharrem D. somit als moderat einstufen: Sie war zwar 
funktional aufgeladen, aber nicht Ausdruck persönlicher Frömmigkeit 
oder einer ausgeprägten religiösen Lebenspraxis.

info

In Stichprobe 1 wurden Personen mit einem Migrationshintergrund der 
2. Generation mit Personen mit einem Migrationshintergrund der 1. 
Generation, die mehr als zwei Jahre in Deutschland lebten, miteinan-
der vergleichen und hier wurde wiederum diff erenziert, ob die Religion 
streng oder in einer anderen Form (nicht praktizierend; moderat; nur 
nach außen hin streng, Ausübung jedoch nur in den Grundzügen) aus-
geübt wurde. Es zeigte sich keine statistisch bedeutsame Interaktion 
dieser Faktoren auf das Radikalisierungsausmaß, F(1,24) = 0.52, p = 
.477, η2p = .02. Deskriptiv deutete sich jedoch an, dass eine strenge 
Religiosität insbesondere bei Akteur:innen der 2. Generation mit einem 
hohen Radikalisierungsausmaß assoziiert war (s. Abb. 10).

60
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In Stichprobe 2 wurden Personen ohne Migrationshintergrund mit 
Personen mit einem Migrationshintergrund der 2. Generation sowie mit 
Personen mit einem Migrationshintergrund der 1. Generation mit mehr 
als zwei Jahren Aufenthaltsdauer im Gastland miteinander verglichen 
und hier wurde wiederum zwischen einer strengen Ausübung von 
Religion und einer anderen Form der Ausübung oder Nicht-Ausübung 
diff erenziert. Hier zeigte sich ein signifi kanter Interaktionseff ekt, F(2,53) 
= 4.49, p = .016, η2p = .16. Post-hoc-Tests zeigten, dass eine strenge 
Ausübung der Religion bei Akteur:innen der 2. Generation zu einem 
höheren Radikalisierungsausmaß beitrug als eine anderweitige Aus-
übung oder Nicht-Ausübung von Religion, p < .001. Wenn keine strenge 
Religionsausübung stattfand, war die Radikalisierung der islamistischen 
Akteur:innen in 2. Generation signifi kant weniger hoch ausgeprägt als 
die der Akteur:innen in 1. Generation, die mehr als zwei Jahre im Gast-
land lebten, p = .002. Nur bei einer strengen Religions-
ausübung unterschieden sich die Migrationsgruppen nicht voneinander, 
ps > .106 (s. Abb. 10).
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Abbildung 10: Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund und 
Radikalisierungsausmaß, moderiert durch Intensität der Religiosität
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2.3.3 ZWISCHENFAZIT 
ZU RELIGIOSITÄT IM 
ZUSAMMENHANG MIT 
RADIKALISIERUNG  

Die Literaturrecherche zur Frage des Zusammenhangs zwischen 
Religiosität und Radikalisierung ergab folgendes Muster:

Die Rolle der Religion im Prozess islamistischer Radikalisierung 
erweist sich als vielschichtig. Entgegen verkürzender Deutungen, 
die den Islam pauschal mit Radikalisierung gleichsetzen, zeigen 
empirische Studien, dass nur bestimmte Ausprägungen religiöser 
Orientierung Risikofaktor für Radikalisierung sind. Während 
individuelle Formen von Religiosität sogar ein Schutzfaktor sind 
und mit geringerer Gewaltakzeptanz einhergehen, sind kollektive 
und vor allem orthodoxe und fundamentalistische Religiositäts-
muster mit einer erhöhten Akzeptanz radikaler Einstellungen 
verbunden.

Die Daten aus Projekt EMRA skizzierten folgendes Bild:
Die EMRA-Daten diff erenzierten nicht zwischen der Art der 
Religionsausübung (individuell, kollektiv, orthodox oder funda-
mentalistisch). Da es sich bei allen Akteur:innen jedoch um bereits 
radikalisierte Personen handelte, ist bei den folgenden Mustern 
von einer fundamentalistischen Ausübung auszugehen.
Bei der Mehrzahl aller islamistischen Akteur:innen wurde Religion 
streng ausgeübt, unabhängig vom Migrationshintergrund. 
Konvertismus lag dabei fast ausschließlich bei Personen ohne 
Migrationshintergrund vor.
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Religiöse Orientierung ist für sich genommen kein Treiber für 
Radikalisierung, aber bestimmte Ausprägungen können Radikalisi-
erungsprozesse begünstigen.
Während individuelle Religiosität als Schutzfaktor wirkt, können eine 
kollektive und insbesondere eine orthodoxe und fundamentalistische 
Religiosität mit erhöhter Radikalisierungsbereitschaft einhergehen.
Eine strenge Religionsausübung ist bei radikalisierten Personen weit 
verbreitet, unabhängig vom Migrationshintergrund. Allerdings scheint 
die fundamentalistische Religiosität speziell für Migrant:innen der 
2. Generation ein Risikofaktor für Radikalisierung zu sein.

info

Darüber hinaus trug eine strenge Religiosität vor allem bei 
Akteur:innen der 2. Generation zu einem höheren Ausmaß von 
Radikalisierung bei. Bei Personen in 1. Generation, die bereits 
zwei oder mehr Jahre im Gastland verbracht hatten, war das 
Radikalisierungsausmaß unabhängig von der Intensität der 
Religiosität hoch. Unter Personen der 2. Generation spielte damit 
off enbar der vermeintliche theologische Unterbau eine größere 
Rolle als bei Akteur:innen der 1. Generation. Eine nicht streng 
gläubige Auslegung der Religion schien auf der anderen Seite 
Personen mit einem Migrationshintergrund der 2. Generation vor 
einer vermehrten Radikalisierung zu schützen.
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2.4 ALLGEMEINE 
EINSTELLUNGEN5

2.4.1 ERKENNTNISSE AUS 
DER LITERATUR

5  Diese Fragen werden ausschließlich über eine systematische 
Literaturrecherche, nicht aber über die EMRA-Daten adressiert, da 
EMRA lediglich über radikalisierte Akteur:innen (nicht aber zu nicht 
radikalisierten Bevölkerungsgruppen) Informationen erfasste.

Unabhängig von individuellen Radikalisierungsverläufen stehen in politi-
schen und medialen Diskursen zum Thema Islamismus in Deutschland 
häufi g die allgemeinen gesellschaftlichen Einstellungen von Muslim:in-
nen sowie von Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund aus 
mehrheitlich muslimisch geprägten Herkunftsländern im Fokus. Diesen 
Gruppen wird nicht selten eine erhöhte Distanz zu demokratischen 
Grundwerten zugeschrieben. Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, in welchem Ausmaß demokratieferne und menschenfeindliche 
Einstellungen unter Muslim:innen in Deutschland tatsächlich verbreitet 
sind, wie sich entsprechende Einstellungsmuster darstellen und welche 
Rolle die individuelle Religiosität hierbei spielt. Zur Untersuchung der 
Demokratiedistanz der Bevölkerung stehen in Deutschland verschie-
dene repräsentative Einstellungsbefragungen zur Verfügung, die sich 
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mit politischen, gesellschaftlichen und normativen Orientierungen 
befassen. Während die empirische Lage für Deutschland im interna-
tionalen Vergleich exzellent ist, eignen sich allerdings nicht alle dieser 
Studien gleichermaßen zur Analyse der 
Einstellungen von Muslim:innen oder von 
Personen mit Migrations- und Flucht-
hintergrund aus muslimisch geprägten 
Herkunftsländern. Demokratiedistanz 
als sozialwissenschaftlich messbare 
Einstellungskomponente ist zwar Gegen-
stand zahlreicher etablierter Erhebungen, etwa des Thüringen-Monitors 
(seit 2000; aktuell Reiser et al. 2025), der „Mitte“-Studien der Friedrich-
Ebert-Stiftung (seit 2006, aktuell Zick et al. 2023) oder der Leipziger 
Autoritarismus Studie (seit 2016, aktuell Decker et al. 2024). Jedoch 
fokussieren diese entweder auf die Gesamtgesellschaft ohne gezielte 
Stichprobenbildung einzelner soziodemografischer Gruppen oder sie 
sind regional oder spezifisch auf rechtsextreme Einstellungen begrenzt. 
Auf Basis dieser Studien lassen sich daher keine validen Aussagen 
über die spezifischen Einstellungen von Menschen muslimischen Glau-
bens oder mit Flucht- oder Migrationshintergrund ableiten.
Systematische Einstellungsforschung unter Muslim:innen hat sich in 
Deutschland erst seit den frühen 2000er-Jahren im Zuge der sicher-
heitspolitischen Aufmerksamkeit gegenüber islamistisch motiviertem 
Terrorismus herausgebildet, analog zur wissenschaftlichen Forschung 
über den Migrations-Terrorismus-Nexus (Helbling & Meierrieks 2022). 
Frühe Studien konnten in ersten Erhebungen keine Hinweise auf eine 
breite Ablehnung demokratischer Grundprinzipien unter Muslim:innen 
feststellen (Brettfeld & Wetzels 2007). Im Folgenden werden zentrale 
empirische Ergebnisse aus aktuellen Einstellungsbefragungen wieder-
gegeben.

Allgemeine Einstellungen unter Muslim:innen: Forschungsergeb-
nisse MOTRA

Der multidisziplinäre Forschungsverbund MOTRA (Monitoringsystem 
und Transferplattform Radikalisierung) liefert seit 2021 mit den Studien 
„Menschen in Deutschland“ (MiD), „Junge Menschen in Deutschland“ 

Wie verbreitet sind men-
schenfeindliche und 
demokratieferne Einstel-
lungen unter Muslim:innen 
in Deutschland allgemein?



68

(JuMiD) sowie „Menschen in Deutschland: International“ (MiD:Int) 
eine der umfassendsten empirischen Grundlagen zur Analyse demo-
kratieskeptischer und radikalisierungsrelevanter Einstellungen in 
Deutschland (Kemmesies et al. 2025). Die bundesweit repräsentati-
ven Bevölkerungsbefragungen erlauben auch differenzierte Analysen 
spezifischer soziodemografischer Gruppen. Im Jahr 2024 zeigte sich in 
der deutschen Gesamtbevölkerung ein leichter Anstieg demokratiedis-
tanter Einstellungen: 15.6 Prozent der Befragten wiesen entsprechende 
Haltungsmuster auf, ein Zuwachs gegenüber 14.0 Prozent im Jahr 
2021. Besonders ausgeprägt war dabei die Ablehnung konstitutioneller 
Prinzipien (12.8 Prozent) als Indikator für eine gewisse Politikverdros-
senheit, während die Ablehnung individueller Freiheitsrechte (2.2 Pro-
zent) und Gleichheitsrechte (1.9 Prozent) vergleichsweise selten waren. 
Für die Teilstichprobe der in Deutschland lebenden Muslim:innen zeigte 
sich 2024 folgendes Bild: 10.9 Prozent vertraten manifeste islamismus-
affine Einstellungen, darunter die Befürwortung einer religiös geprägten 
Staatsordnung, die Abwertung anderer Religionen und eine überstei-
gerte Aufwertung des Islams. Weitere 28.6 Prozent zeigten sich für 
islamismusaffine Einstellungen offen, was einen signifikanten Anstieg 
gegenüber den Vorjahren darstellt (Brettfeld et al. 2025).

Allgemeine Einstellungen unter Muslim:innen: Forschungsergeb-
nisse des Religionsmonitors der Bertelsmann Stiftung (2015 und 
2019)

Weitere Befunde zur Einstellung von Muslim:innen gegenüber demo-
kratischen Werten ergeben sich zudem aus dem Religionsmonitor der 
Bertelsmann Stiftung, einer regelmäßig durchgeführten und internatio-
nal repräsentativen Einstellungsbefragung. In einer Sonderauswertung 
zur muslimischen Bevölkerung in Deutschland auf Basis der Erhebung 
von 2013 (Bertelsmann Stiftung 2015) zeigten sich hohe Zustim-
mungswerte muslimischer Befragter zu gesellschaftlichen Grundwerten 
sowie eine starke Identifikation mit Deutschland. Diese drückte sich 
unter anderem in umfangreichen sozialen Kontakten zu Nicht-Mus-
lim:innen und einer breiten Zustimmung zur demokratischen Ordnung 
aus. Unabhängig vom Grad der persönlichen Religiosität stimmten 90 
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Prozent der befragten Muslim:innen der Aussage zu, dass Demokratie 
eine gute Regierungsform sei – ein Wert, der mit anderen religiösen 
Gruppen vergleichbar ist.

Eine weiterführende Analyse auf Grundlage der Daten des Religions-
monitors 2017 (Pickel 2019) kam zu dem Schluss, dass die Religions-
zugehörigkeit per se keinen bedeutsamen Einfl uss auf die grundsätz-
liche Einstellung zu Demokratie hat. Unter Muslim:innen – wie unter 
anderen religiösen Gruppen auch – lassen sich demokratiedistante 
Haltungen insbesondere dann feststellen, wenn dort dogmatische und 
exklusivistische Positionen vertreten werden. In Deutschland triff t dies 
auf rund 32 Prozent der befragten sunnitischen und auf etwa 20 Pro-
zent der schiitischen Muslim:innen zu. Dennoch zeigt die Studie, dass 
Muslim:innen in Deutschland insgesamt keine überdurchschnittliche 
Demokratiedistanz im Vergleich zur Gesamtbevölkerung aufweisen. 
Die in Teilen beobachteten demokratiedistanten Haltungen lassen sich 
mit einer gewissen Politikverdrossenheit erklären, die mit einem Miss-
trauen gegenüber Politikern zusammenhängen können; sie sind nicht 
per se mit einer Ablehnung demokratischer Grundprinzipien gleichzu-
setzen. Auch im internationalen Vergleich mit Österreich, Frankreich, 
Großbritannien, Schweden und der Türkei zeigen sich keine systema-
tisch erhöhten Raten an Demokratiedistanz unter Muslim:innen. In 
allen untersuchten Ländern entsprach die Haltung von Muslim:innen 
zu Demokratie weitgehend der der jeweiligen Gesamtbevölkerung. 
Bemerkenswert ist zuletzt, dass Muslim:innen in Deutschland von allen 
weltanschaulichen Gruppen mit 80 Prozent die Funktionsfähigkeit der 
Demokratie am positivsten bewerten – ein Befund, der möglicherweise 
durch Kontrasterfahrungen von muslimischen Einwanderern aus autori-
tären Herkunftssystemen erklärbar ist.

Allgemeine Einstellungen unter Muslim:innen: Forschungsergeb-
nisse IfS Allensbach

Auch eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach, die im 
Beitrag „Deutsche Muslime und die Demokratie“ in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung (Petersen 2021) veröff entlicht wurde, weist darauf 
hin, dass deutsche Muslim:innen teilweise positiver gegenüber der 
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Demokratie eingestellt sind als die Gesamtbevölkerung. Demnach 
hielten 81 Prozent der befragten deutschen Muslim:innen die Demo-

kratie für die beste Staatsform, verglichen 
mit 70 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ein 
vergleichbares Bild zeigt sich auch in der 
Bewertung des Funktionierens des politi-
schen Systems in Deutschland. Ein mögli-
cher Grund dafür ist, dass viele muslimische 
Einwander:innen Deutschland mit Chancen 
auf sozialen Aufstieg und persönlicher 
Sicherheit verbinden (siehe auch Institut für 
Demoskopie Allensbach 2021).

Allgemeine Einstellungen unter Menschen mit Flucht- und Migra- 
tionshintergrund

Weitere Studien liefern punktuelle Einblicke in politische Einstellungen 
und Demokratieverständnisse von Menschen mit Flucht- oder Migra-
tionshintergrund in Deutschland: So zeigt eine Analyse von Müssig und 
Works (2012) auf Grundlage einer Teilstudie des „European Social Sur-
vey“, dass Migrant:innen der 1. Generation ein deutlich geringeres poli-
tisches Interesse aufweisen: Nur 41.5 Prozent gaben an, sich für Politik 
zu interessieren, 15.7 Prozent erklärten explizit, keinerlei Interesse zu 
haben. In der 2. Generation hingegen unterschied sich das politische 
Interesse kaum noch von dem der Bevölkerung ohne Migrationshinter-
grund.

Darauf aufbauend zeigen Haug und Schmidbauer (2025) anhand der 
Daten des Forschungsprojekts „Demokratieverständnis und Partizipa-
tion von Geflüchteten“ (DePaGe) eine hohe Zustimmung zur Demokra-
tie (90 Prozent), jedoch auch eine auffällig hohe Akzeptanz gegenüber 
alternativen Regierungsformen wie Expertokratie (rund zwei Drittel), 
Autokratie (ein Drittel) oder Militärherrschaft (ein Viertel). Rund ein 

Wie verbreitet sind men-
schenfeindliche und 
demokratieferne Einstel-
lungen unter Menschen 
mit Fluchterfahrungen und 
Migrationshintergrund 
aus muslimisch geprägten 
Ländern allgemein?
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Drittel der Befragten äußerte sich nicht zu den gestellten Fragen, was 
auf geringe Themenvertrautheit, Verständnisprobleme oder Ausdrucks-
barrieren hinweisen könnte. Als zentrale Merkmale von Demokratie 
wurden freie Meinungsäußerung und Wahlen am häufi gsten genannt, 
während Religions- oder Militärherrschaft mehrheitlich abgelehnt, von 
Einzelnen aber dennoch als vereinbar mit demokratischen Prinzipien 
betrachtet wurden. Insgesamt deuten die Ergebnisse aber auf ein nor-
matives Bekenntnis zur Demokratie hin.

Auch der Thüringen-Monitor Integration (Beelmann et al. 2019) zeigt 
ein insgesamt hohes Maß an Vertrauen in demokratische Institutionen 
unter Gefl üchteten in Thüringen – teils sogar höher als in der Mehr-
heitsgesellschaft – sowie eine breite Zustimmung zur Demokratie (79.8 
Prozent). Dabei zeigen sich geschlechtsspezifi sche und altersspezifi -
sche Unterschiede: Frauen und ältere Gefl üchtete berichten von einem 
höheren Institutionenvertrauen als Männer und jüngere Gefl üchtete. 
Insgesamt widersprechen die Ergebnisse damit pauschalen Annahmen 
über eine verbreitete Distanz von Gefl üchteten zu demokratischen 
Normen und Institutionen.

Ergänzend liefert eine Studie eine vergleichende Analyse politischer 
Einstellungen von Gefl üchteten und Menschen ohne Fluchterfahrung 
auf Basis der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von 2016 (Baier & Böhm 
2018). Ziel war es zu prüfen, ob Gefl üchtete ein vergleichbares Demo-
kratieverständnis aufweisen wie Menschen ohne Fluchterfahrungen 
und in welchem Maße sie die Demokratie als Regierungsform unter-
stützen. Die Ergebnisse zeigten eine hohe generelle Zustimmung von 
Gefl üchteten zur Demokratie. Gefl üchtete zeigten darüber hinaus ein 
stärker ausgeprägtes liberales und soziales Demokratieverständnis 
als Menschen ohne Fluchterfahrung. Dies könnte darauf zurückzu-
führen sein, dass viele von ihnen autoritären Regimen entkommen sind 
und liberale Freiheitsrechte daher eine besonders hohe Bedeutung 
erfahren.
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Trotz zahlreicher quantitativer Erhebungen und zunehmender empiri-
scher Aufmerksamkeit steht die Forschung zu demokratiespezifischen 
Einstellungen von Muslim:innen sowie von Menschen mit Flucht- oder 
Migrationshintergrund weiterhin vor erheblichen Herausforderungen. 
Dies betrifft vor allem methodische Schwierigkeiten. Bei nahezu allen 
Einstellungsbefragungen sind Effekte sozialer Erwünschtheit denkbar, 
denn Befragte neigen dazu, Antworten zu geben, die gesellschaftlich 
akzeptiert erscheinen oder von ihnen als „richtig“ vermutet werden. 
Dies kann zu Verzerrungen führen, insbesondere bei sensiblen Themen 
wie politischer Gewalt, Demokratie oder autoritären Einstellungen. Ein 
weiterer Aspekt betrifft die Formulierung der Fragen selbst. Abfragen zu 
demokratischen Grundwerten, etwa zur Staatsform oder individuellen 
Menschen- und Freiheitsrechten, sind in vielen Studien sehr allgemein 
gehalten. So bleibt vielfach unklar, ob sich die Zustimmung oder Ableh-
nung auf abstrakte Prinzipien oder auf deren konkrete Umsetzung im 
Alltag bezieht. Gerade bei Menschen mit anderen politischen Sozialisa-
tionserfahrungen oder bei sprachlichen Barrieren kann dies zu Miss-
verständnissen führen. Wie Pickel (2019) betont, sagt eine allgemeine 
Zustimmung zur Demokratie nur begrenzt etwas über das konkrete 
Demokratieverständnis einzelner Gruppen in Deutschland aus. Zuletzt 
sind Ergebnisse früherer Studien mit Vorsicht zu interpretieren, da viele 
von ihnen noch vor den politisch-gesellschaftlichen Umbrüchen und 
Migrationsbewegungen der Jahre 2015/16 erhoben wurden und damit 
keine Rückschlüsse auf mögliche Einstellungsveränderungen im Kon-
text der sogenannten Flüchtlingskrise zulassen.
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Pauschalen Zuschreibungen über eine angebliche Demokratie-
distanz von Gefl üchteten und Menschen mit Migrationshintergrund 
zum Trotz zeigen diese Gruppen mehrheitlich hohe Zustimmungswerte 
zur Demokratie.
Muslim:innen in Deutschland insgesamt zeigen kein systematisch er-
höhtes Maß an Demokratiedistanz im Vergleich zur Gesamtbevölkerung.
Erlebter Schutz durch demokratische Strukturen und der Kontrast 
zu autoritären Herkunftssystemen fördern bei Muslim:innen in 
Deutschland teils eine stärkere Demokratienähe, als sie in der Gesamt-
bevölkerung vorliegt.

info

2.4.2 ZWISCHENFAZIT ZU 
ALLGEMEINEN 
EINSTELLUNGEN  

Die Analyse allgemeiner politischer und gesellschaftlicher Einstellungen 
von Muslim:innen sowie von Personen mit Flucht- oder Migrations-
hintergrund aus mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern widerlegt 
pauschale Zuschreibungen von Demokratieskepsis in dieser Bevölke-
rungsgruppe. Insgesamt lässt sich festhalten: Ein überdurchschnittlich 
hohes Maß an Demokratiedistanz ist unter deutschen Muslim:innen 
und Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund nicht syste-
matisch erkennbar. In Teilen zeigen diese Gruppen sogar eine höhere 
Demokratienähe als die Gesamtbevölkerung – ein Befund, der sich 
durch Kontrasterfahrungen mit autoritären Systemen, die erlebte 
Schutzfunktion demokratischer Strukturen und eine starke Identifi ka-
tion mit dem Gastland erklären lässt. Dennoch bestehen methodische 
Grenzen: Die Studienlage ist fragmentiert, viele Datensätze vor 2015 
bilden zentrale Umbruchphasen nicht ab und soziale Erwünschtheit 
sowie abstrakte Frageformulierungen erschweren belastbare Aussa-
gen. Die Vielfalt der muslimischen Bevölkerung und ihrer politischen 
Einstellungen lässt sich zudem nur unzureichend pauschal erfassen.
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Das hiesige Kurzgutachten zielte darauf ab, den Forschungsstand zu 
Radikalisierung im Kontext von Flucht und Migration systematisch 
abzubilden. Dabei wurden insbesondere vier Aspekte in den Fokus 
genommen:

1.  die Prävalenz von Flucht- und Migrationserfahrungen unter 
islamistisch radikalisierten Personen,

2.  die Rolle von mit Flucht- und Migrationshintergrund assoziierten 
Erfahrungen bei islamistisch radikalisierten Personen,

3.  die Rolle von (muslimischer) Religiosität für islamistische Radika-
lisierung sowie

4.  menschenfeindliche und demokratieferne Einstellungen unter 
Menschen muslimischen Glaubens und mit Flucht- und 
Migrationshintergrund.

Eine systematische Literaturrecherche über die aktuelle Forschungs-
lage und eine Re-Analyse eines umfangreichen Datensatzes ergaben in 
der Zusammenschau folgende Ergebnisse:

1.  Unter islamistischen Radikalisierten war insgesamt eine hohe 
Prävalenz von Personen mit Migrationshintergrund auszuma-
chen. Dabei handelte es sich insbesondere um Migrant:innen der 
2. Generation und Migrant:innen der 1. Generation, die bereits 
mehr als zwei Jahre im Gastland lebten, nicht jedoch um Gefl üch-
tete. Darüber hinaus gab es eine Tendenz, dass ein Migrations-
hintergrund, insbesondere der 1. Generation, mit einem erhöhten 
Radikalisierungsausmaß einherging.

2.  Psychosoziale Belastungen zeigten sich als bedeutsamer Treiber 
für eine radikale Entwicklung unter Personen mit Migrationshin-
tergrund. In der Tendenz war dies insbesondere bei Migrant:innen 
der 1. Generation, die mehr als zwei Jahre im Gastland lebten, 
ausgeprägt – also der Gruppe, die tendenziell auch ein höheres 
Radikalisierungsausmaß aufwies. Relevante Belastungen stellen 
dabei kulturelle Identitätskonfl ikte und wahrgenommener Bedeu-
tungsverlust, insbesondere bei einem Gefühl von Heimatlosigkeit, 
Kränkungsgefühle und strukturelle Diskriminierung dar. Islamis-
tische Akteur:innen knüpfen häufi g gezielt an diese Erlebnisse 
an, um zu rekrutieren. Ein Eintritt in radikale Netzwerke wiederum 
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kann dabei hocheffektiv sein: Denn radikale Gruppierungen sind 
in der Lage, deprivierte Bedürfnisse zu befriedigen.

3. �Muslimische Religiosität ist nicht per se als Treiber für Radikalisie-
rung zu verstehen. Stattdessen kommt es auf die Ausprägung der 
religiösen Orientierung an. Während individuelle Formen von Reli-
giosität ein Schutzfaktor sein können, können kollektive und ins-
besondere orthodoxe und fundamentalistische Religiositätsmus-
ter radikale Einstellungen vorantreiben. Entsprechend zeigte sich 
fast durchgängig eine strenge (fundamentalistische) Ausübung 
unter islamistischen Akteur:innen. Zudem spielte unter Personen 
der 2. Generation für ein höheres Radikalisierungsausmaß ein 
vermeintlicher theologischer Unterbau eine größere Rolle als 
unter Personen, die in 1. Generation migriert waren. Eine nicht 
streng gläubige Auslegung der Religion, auf der anderen Seite, 
schien Personen mit einem Migrationshintergrund der 2. Genera-
tion vor einem hohen Radikalisierungsausmaß zu schützen.

4. �Zuletzt zeigte sich, dass menschenfeindliche und demokratie-
ferne Einstellungen unter Muslim:innen und Menschen mit 
Flucht- und Migrationshintergrund allgemein nicht überdurch-
schnittlich hoch ausgeprägt sind.
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Aus den hier skizzierten wissenschaftlichen Erkenntnissen lassen 
sich evidenzbasierte Schlussfolgerungen für einen differenzierten und 
wirksamen Umgang mit Islamismus ziehen. Bei jeglichen Handlungs-
empfehlungen sollte jedoch bedacht werden, dass Radikalisierung 
ein komplexes, mehrdimensionales Phänomen ist, das sich nicht auf 
einzelne Erklärungsfaktoren reduzieren lässt. Entsprechend vielfältig 
müssen auch die Strategien der Prävention und Deradikalisierung sein.

Fokus auf vulnerable Population. Ein zentraler Befund ist, dass 
islamistisch radikalisierte Personen überproportional häufig aus mig-
rantischen Lebenskontexten stammen. In diesem Kontext kommen 
vermehrt psychosoziale Risikofaktoren zum Tragen, die diese Popula-
tion zu einer Zielgruppe und anfällig für islamistische Radikalisierung 
macht. Sekundärpräventive Maßnahmen sollten daher auf Gruppen mit 
vulnerablen Lebensumständen ausgerichtet sein und konkret an deren 
biografischen Realitäten und Bedürfnissen ansetzen.

Förderung gesellschaftlicher Teilhabe. Gesellschaftliche Teilhabe 
stellt ein zentrales Element im Umgang mit psychosozialen Belastun-
gen und potenziellen Radikalisierungsverläufen dar. Die Förderung 
gesellschaftlicher Teilhabe sollte konkret auf strukturelle und soziale 
Bedingungen bezogen sein, die Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeit 
fördern. Im Kontext von migrantischen Communitys können dies nicht 
nur klassische Angebote zur Integration im Sinne des Anschlusses 
an bestehende Strukturen der Mehrheitsgesellschaft sein, sondern 
auch gezielt die Stärkung von migrantischer Selbstorganisation und 

5.1 EMPFEHLUNGEN
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Jugendarbeit. Identitätsnahe Gemeinschaftsbildung, die sich nicht 
gezielt vom Rest der Gesellschaft abgrenzt, kann durch religiöse, kul-
turelle oder soziale Bezugspunkte stabilisierend wirken, ohne radika-
len Ideologien ein Forum zu bieten. Gesellschaftliche Teilhabe ist als 
Maßnahme jedoch nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund 
sinnvoll, sondern auch für die Mehrheitsgesellschaft. So zeigen Daten 
der Bertelsmann Stiftung (2015), dass bei einem persönlichen Aus-
tausch das Bedrohungsbefi nden durch den Islam und andere exkludie-
rende Einstellungen abnehmen. Dies wiederum kann dazu beitragen, 
Diskriminierung abzubauen – und damit einen weiteren Risikofaktor für 
Radikalisierung zu minimieren.

Maßnahmen durch Sicherheitsbehörden. In der wissenschaftlichen 
Diskussion bislang eher randständig behandelt, stellen Maßnahmen 
der Sicherheitsbehörden eine zentrale Flanke im gesamtgesellschaft-
lichen Umgang mit islamistischer Radikalisierung dar. Dazu zählen 
einerseits repressive Mittel wie Strafverfolgung und Vereinsverbote, die 
auf die organisatorischen und fi nanziellen Strukturen extremistischer 
Gruppen abzielen (Bundesamt für Verfassungsschutz 2025). Anderer-
seits kommt den Sicherheitsbehörden im Rahmen von präventiven 
Maßnahmen eine Bedeutung zu, z. B. in der Aufklärungs- und Öff ent-
lichkeitsarbeit (Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-
Anhalt 2025). Während dies im Bereich terroristischer Organisationen 
selbstverständlich ist, sind entsprechende Maßnahmen auch im 
Umgang mit legalistischen Islamisten zentral: Diese Gruppierungen 
agieren zwar gewaltfrei und innerhalb des gesetzlichen Rahmens, 
verfolgen jedoch das Ziel, langfristig eine islamistische Gesellschafts-
ordnung auf Grundlage der Scharia zu etablieren. Ihre Anschlussfähig-
keit an die individuellen religiösen Praxen von Muslim:innen ergibt sich 
dabei nicht primär aus religiöser Frömmigkeit, sondern aus der geziel-
ten Instrumentalisierung gesellschaftlicher Missstände, Opfererzählun-
gen und politischer Frustration – also Faktoren, die im entsprechenden 
Kontext Radikalisierungsverläufe begünstigen können. Sicherheitsbe-
hörden können hier durch faktenbasierte Information und strategische 
Kommunikation sensibilisieren, etwa durch Hinweise auf ideologische 
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Zielsetzungen hinter vermeintlich moderaten Akteur:innen, und so 
das gesellschaftliche Bewusstsein für diese Form des Extremismus 
schärfen. Auf diese Weise können insgesamt Rekrutierungsversuche 
islamistischer Akteur:innen erschwert werden.

Handlungsempfehlungen aus der Bildungsarbeit. Um vor den Narra-
tiven des Islamismus zu schützen, sollten auch Bildungsmaßnahmen 
einbezogen werden. Die Ergebnisse des RIRA-Projekts zeigen aller-
dings, dass gelingende Bildungsarbeit zur Radikalisierungsprävention 
nicht allein auf Wissensvermittlung beschränkt bleiben darf. Vielmehr 
beruhen erfolgreiche Präventionsstrategien auf einem ganzheitlichen 
Bildungsverständnis, das politische und soziale Aspekte beinhaltet 
(Pickel 2025).

Kein Generalverdacht von Muslim:innen in Deutschland. Angesichts 
der empirisch belegten Ambivalenz religiöser Einflüsse auf radikale 
Einstellungen lässt sich ein Generalverdacht gegenüber Muslim:innen 
nicht rechtfertigen. Ein solcher wäre nicht nur empirisch unbegründet, 
wie die demokratienahen allgemeinen Einstellungen unter Muslim:in-
nen und Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund zeigen, 
sondern könnte auch selbst zur Radikalisierung beitragen, etwa durch 
erlebte Ausgrenzung oder Diskriminierung (Wetzels & Brettfeld 2023).
Stärkung von Moscheegemeinden als Präventionspartner. Empirische 
Studien zeigen, dass Moscheegemeinden eine zentrale Rolle in der 
politischen und religiösen Sozialisation vieler (junger) Muslim:innen ein-
nehmen und somit sowohl Schutz- als auch Risikopotenzial bergen. So 
lässt sich ein Zusammenhang zwischen (der Häufigkeit von) Moschee-
besuchen und islamismusaffinen bzw. antisemitischen Einstellungen 
nachweisen (Brettfeld et al. 2025; American Jewish Committee 2022). 
Gleichzeitig leisten viele Gemeinden wertvolle Integrationsarbeit und 
vertreten demokratiekompatible Weltbilder. Diese sind klar von radikali-
sierungsrelevanten Strukturen abzugrenzen und einzubeziehen, wenn 
es um die Gestaltung kontextgerechter und anschlussfähiger präventi-
ver Angebote geht.
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Wissenschaft und Prävention. Zur wirksamen Radikalisierungsprä-
vention ist eine systematische Verzahnung von Forschung und Praxis 
dringend geboten. Dies umfasst nicht nur die wissenschaftliche Evalua-
tion von Einzelmaßnahmen, sondern auch die kontinuierliche Beglei-
tung von Projekten, Strategien und Programmen im Präventionsbereich 
(Srowig et al. 2018). Ein solcher Austausch kann wechselseitig produk-
tiv sein: Die Praxis profi tiert von empirischer Fundierung und kritischer 
Refl exion bestehender Annahmen, während die Forschung Zugang zu 
Praxisfeldern und Erfahrungswissen erhält. Ziel ist es, neben Wirk-
samkeitsprüfungen auch Erkenntnisse zur Umsetzungspraxis und zu 
strukturellen Herausforderungen zu gewinnen. Dadurch können diese 
Angebote insgesamt eff ektiver und effi  zienter werden. Konkret wäre es 
sinnvoll, wissenschaftliche Expertise frühzeitig in die Konzeption von 
Präventionspolitik einzubinden, z. B. über Fachbeiräte oder öff entliche 
Anhörungen von Expert:innen. Nur so lassen sich wissenschaftlich 
widerlegte Fehlannahmen in der praktischen Ausgestaltung vermeiden. 
Schließlich sollten Förderprogramme für Präventionsarbeit auch explizit 
Mittel für begleitende Forschung und Evaluation vorsehen; nicht zuletzt, 
um über Einzelprojekte hinaus Erkenntnisse über die Wirkung ganzer 
Maßnahmenpakete, strategischer Zielsetzungen und konzeptioneller 
Ansätze zu ermöglichen.
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Das hiesige Kurzgutachten machte auch Wissenslücken deutlich, die 
insbesondere aus methodischen Schwierigkeiten in der Untersuchung 
verschiedener Konstrukte resultierten. Beispielsweise zeigten sich in 
Ermangelung passender Daten ein eher fragmentarisches Bild in der 
Erforschung der Prävalenz von Migration unter islamistisch Radikali-
sierten oder auch Zweifel an der Validität von Befunden zu allgemeinen 
Einstellungen aufgrund möglicher sozialer Erwünschtheitseffekte. Die 
bereits bestehende Forschung zu psychosozialen Belastungen bei 
Personen mit Migrationserfahrungen verfolgte zudem nur am Rande 
einen radikalisierungsbezogenen Fokus. Entsprechend wären in 
zukünftigen Forschungsbemühungen systematische Längsschnitt-
studien wünschenswert, die untersuchen, wie sich wahrgenommene 
Missstände („Grievances“) im Zeitverlauf entwickeln und unter welchen 
Bedingungen sie Einstellungen oder Verhaltensweisen im Kontext von 
Radikalisierung begünstigen.

Radikalisierung per se ist ein schwierig zu beforschendes Feld, da es 
sich bei den zu untersuchenden Zielpersonen um eine kleine Popu-
lation handelt, zu der in der Regel kein Zugang möglich ist und für 
die häufig retrospektive und Sekundärdaten zurate gezogen werden. 
Insofern ist angezeigt, sich dem Phänomen auf vielfältige Art und Weise 
zu nähern, um Erkenntnisse so weit wie möglich einzugrenzen. Auch 
diese Zusammenschau verschiedener wissenschaftlicher Ansätze, 
Daten und Befunde kann dazu beitragen, zu einer größeren Sicherheit 
bei Fragen der Radikalisierung im Kontext von Flucht und Migration zu 
gelangen – und auf Basis dessen Ideengeber für wirksame Prävention 
und Deradikalisierung sein.

5.2 FORSCHUNGS- 
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